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Sehr geehrter Herr Garbrecht, 

in der Anhörung am 7. Mai 2014 hatten die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege in Nordrhein
Westfalen Gelegenheit, in einer öffentlichen Sitzung ihres Ausschusses zum Entwurf einer 
neuen Durchführungsverordnung zum Altenpflegegesetz in Nordrhein-Westfalen Stellung zu 
nehmen. Wir danken für die unseres Erachtens konstruktive Befassung mit den Fragen und 
Problemen, die damit verbunden sind. 

Eine der zentralen Fragen, die dort erörtert worden sind, ist die Frage nach der Bedeutung der 
Urteile des Bundessozialgerichtes aus September 2011 für die Finanzierungsgesetze der 
Länder und damit für den zur Beratung anstehenden Entwurf der Durchführungsverordnung in 
Nordrhein-Westfalen. Die Wohlfahrtsverbände in Nordrhein-Westfalen haben dort und in ihrer 
Stellungnahme darauf hingewiesen, dass sie die Übertragung des BSG-Urteils in der Form, wie 
es mit der Durchführungsverordnung geschehen ist, für zweifelhaft und angreifbar halten. 

Da dies auch ein bundesweites Problem ist, haben der Deutsche Caritasverband und der Bun
desfachverband Katholischer Altenhilfe in Deutschland eine rechtliche und betriebswirtschaft
liehe Expertise eingeholt. 

Sie haben im Rahmen der Anhörung darum gebeten, dem Ausschuss und seinen Mitgliedern 
weitere Papiere, u. a. auch zur Bewertung dieser Frage, zuzuleiten. Wir übersenden Ihnen da
her in der Anlage die von der Solidaris Revisions GmbH erstellte Expertise zur Refinanzierung 
der Investitionsaufwendungen nach § 82 Abs. 2 SGB XI für stationäre Altenhilfeeinrichtungen. 

Die Expertise kommt zu dem Ergebnis, dass das BSG-Urteil und die daraus folgende bundes
gesetzliehe Regelung des SGB XI den Ländern ermöglicht, weiterhin Refinanzierungen über . 
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Pauschalen auszugestalten. Der Weg über angemessene Pauschalbeträge hat danach eindeu
tig Vorrang vor einer zahlungsstrombezogenen Refinanzierung. Aspekte des Verbraucherschut
zes, der Transparenz und der Vergleichbarkeit mit dem Mietrecht unterstützen diese Aussage; 
die Schutzabsichten des BSG in Bezug auf Heimbewohner können bei Pauschalen voliumfäng
lich umgesetzt werden. 

Wesentliche Aspekte der Expertise seien kurz genannt: 

Die BSG-Urteile behandeln Falllagen aus Bundesländern mit einer 100% Förderung aus 
öffentlichen Mitteln für die notwendigen Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen. Dort er
halten die Träger auf Bedarf direkt im Wege der Objektförderung alle erforderlichen Finanzie
rungsmittel durch Zuschüsse. Damit erhalten die Einrichtungsträger dem Anspruch nach 
eine zeitgerechte und vollständige Abdeckung ihrer Ausgaben ohne Belastung der Bewoh
ner. Dies entspricht dem Gesetzeswortlaut und Auftrag von § 9 SGB XI. NRW hat aufgrund 
finanzieller Engpässe von Landesmitteln diese Form der Förderung 2003 abgeschafft und 
auf eine subjektbezogene Förderung nur noch für bedürftige Bewohner in Form des Pflege
wohngeldes umgestellt. Damit sollte bewusst eine Dynamik entstehen, um über Investitionen 
von Trägern ein ausreichendes Angebot an stationären Pflegeeinrichtungen zu erreichen. 
Die Finanzierung von Pflegeeinrichtungen ist vollständig über den Kapitalmarkt abzuwickeln. 
Dies erfordert in der Refinanzierung, insbesondere für die Bestandseinrichtungen, die Be
rücksichtigung der Auswirkungen einer solchen Finanzierung für den Zufluss und die Höhe 
der erforderlichen Finanzierungsmittel. Die jetzt in NW konstruierte Erstattung von Kosten im 
Nachhinein ist damit nicht vereinbar und wird zu Liquiditätsproblemen führen. Sie gewährt 
den Trägern nicht den Anspruch auf die Refinanzierung aller notwendigen Aufwendungen. 
Das BSG hat bei seiner Urteilsfindung eine mit Risiken verbundene Kapitalmarktfinanzierung 
und anteilige Förderung über Pflegewohngeld und deren Anforderungen sowie Auswirkun
gen nicht betrachtet. Von daher kann dieses Urteil auch nach Aussage der Expertise nicht 
1:1 auf nordrhein-westfälische Verhältnisse übertragen werden. 

Das BSG-Urteil führt bei strikter Anwendung zu falschen Ergebnissen der Zuordnung der 
Refinanzierung. Die Fixierung der Refinanzierung auf den Zeitpunkt der Zahlungspflicht ent
sprechender Aufwendungen berücksichtigt nicht den Verlauf und die gerechte Belastung der 
Bewohner durch den entstehenden Aufwand. Es ist geboten, die Bewohner, die im Zeitraum 
ab Inbetriebnahme die Pflegeeinrichtung genutzt haben, gleichmäßig und angemessen an 
den Kosten der Abnutzungen zu beteiligen und diese nicht punktuell den Bewohnern zuzu
schreiben, die zufälligerweise zum Zeitpunkt der erforderlichen Durchführung von Investitio
nen in einer Altenhilfeeinrichtung leben. 

Das aus dem BSG-Urteil in Nordrhein-Westfalen entwickelte Verfahren zu Refinanzierung 
von Instandhaltung und Wiederbeschaffung greift in die Entscheidungsfreiheit der Träger ein 
und tangiert damit das Eigentumsrecht und das Recht zur Ausübung der Berufsfreiheit. 

Schon das BSG-Urteil nimmt eine Überinterpretation des Au~wendungsbegriffes in § 82 Abs. 
2 SGB XI vor. Das Land Nordrhein-Westfalen verfolgt in seiner Lösung diesen falschen An
satz, der zu entsprechend falschen untragbaren Auswirkungen in der Refinanzierung führt. 

Die Auswirkungen des BSG-Urteils in Anwendung auf das nord rhein-westfälische Recht rich
ten sich im Ergebnis gegen die Interessen der Verbraucher und deren Rechte. 
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In den Auswirkungen werden Miet- und Eigentumslösungen ungleich behandelt. 

Die auf das BSG-Urteil folgende Gesetzesänderung im Januar 2013 zu § 82 SGB XI belegt, 
dass der Weg über Pauschalen als notwendig und sachgerecht erkannt worden ist. Die Bun
desländer haben insoweit ausdrücklich ein Wahlrecht erhalten; in der Konsequenz bleibt für 
NRW weiterhin die Option offen, die Refinanzierung der Investitionsaufwendungen über 
Pauschalen auszugestalten. 

Sehr geehrter Herr Garbrecht, wir bitten Sie, die Erkenntnisse der beigefügten Expertise in den 
weiteren Beratungen mit zu berücksichtigen und einer weiteren Prüfung zu unterziehen. Wir 
unterstützen Ihre Aussage, dass Nordrhein-Westfalen eine sachgerechte und tragfähige Lösung 
für die immense Aufgabe braucht, die pflegerische Versorgung durch ein breites Spektrum von 
Diensten und Einrichtungen der Altenhilfe zu sichern; wir sehen, dass der stationären Altenhilfe 
hier angesichts des Bedarfs bei gleichzeitigem Investment in ambulante Wohn- und Betreuungs
formen weiterhin eine eigene verlässliche Rolle und Bedeutung zukommt. 

Wir hoffen, dass die beigefügten Papiere in der Beratung im Nachgang zur öffentlichen Anhörung 
für die Meinungsbildung und Beurteilungen hilfreich sind und bieten selbstverständlich weiterhin 
Gespräche in der Sache gerne an. 

- Sprecher der Caritasdirektoren NRW -
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§ Solidaris 

I. 

JurhJti$ch betriebSWirtschaftliche AusfQhrungen 

1. Ausgahgssituation 

Für die Vorll~ltung einerleistungsfihigen, uhlenmät&ig ausreicllenden und wirtscha~Uchen 

pflegerisohen Versorg~ngsstttlktur sind die Ländergemäß§9 8GB XI Verantwortlich. Das H,I

hare zur Planung und 'zur FOrderung derPfI~eefnriohtungen wird dUrch Landesreoht bestitnmt. 

§ 9 SGe Xlenthä.1t in Satz 3 eifle weitg.ehend unverbindliche Verpflichtung der Uinder, die bei 

den Trägem der Sozfa·lhFlfe durch die Einführung der Pflegeversicherungeingesparien Mittel zur 

finanztetlenFörderung der InvestitIahskosten der Pflegeelnöchtungen einzusetzen. Gleiohzeitig 

wurde mit der EihfOhtling der sozialen Pflegeversicherung (8G8 XI) die "duale Finanzierung" 

eingefUhrt. der zufotge die tnvestitionsaufwendungennaQh dem Wortlaut des §82 Abs.2 

saB XI nicht in den Entgelten fOr Pflege (Pfleges_tzen) sQWie Unterkunft und Verpflegung ant

haltenseln dOrfen. sondem, sow.it sie .nicht duroh öffentliche Fl;lrderung finanziert sind oder 

werden, den Pfl .. ebecJorftlgen1 gemäß § ·e2Abs. :3 bzw. 4 Saf3Xl gesondert in Rechnung se
stellt werden. 

Im Rahme.n der lant!esr&chtlichen AusgEjlstaltungen ha~n in der FOlge die einzelnen Bundes

länder eigenständige Regelungen fOr die Förd$n.mg sowie Finanzierung derinvestitionskosten 

getroffen. In diesem Zusammenhang wurden sehr untersChiedliche Förder- und RefinarlZie

rungsstrukturen entwickelt. In einigen ländern erhalten die Betreiber von Pflegeeinriohtungen 

bis heute im Rahmen der Errichtung der Einrichtungen Objektförderung in Form vonnieht

rQokzahlbaren Investitiom~zuscl10ssenf andere Bundesländer haben die Finanzierung auf'eine 

SiJbjektförderung umgestetlt •. bel der letztlich die PfJegebedOrftiQenunter Einbezrehung ihret 

eigenen Einkommens-:- und Vermögensverhältnisse entspreehendeZuwendungen des landes 

(meist sozi·alhifferechtUchen Regelungen folgend) erhalten. Diese subjeKtbezogenen Zuwen

dungen konnten gemäß § 9 Satz 2, 2. Halbsa.tt SGB Xlnaoh Landesrecht zur Förderung der 

Pf{egee.inriChtung im Sinne von 8GB XI bestimmt werden. Gemeinsam Ist aUen Regelungen, 

dass die gem.§ 82 Abs. 28GB XI den Investitions aufwendungen zuzuordnenden Positionen, 

nicht in die pflegesätze sowie die Entgelte tor UnterkUnft und, Verpflegung eingerechnet werden 

dOrfen. Gemeinsam war bislang alten lafldasregetungen, dass einige Kostenbestandteile, ins-

1 Aus GrOnden der leichteren lesbarkeit wird auf e.ine geschtechterspezifische Differenzierung vi!rzichtet. 
Soweit personen bezogene Bezeichnungen im MaSkulinum stß/1eni wird diese Form verallgemeinernd 
verwendet uhd bezIehtsichauf beide GeschleChter. 
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besondere die Abschreibungen auf das G~bäude und die sonstigen abschreibungsfähigen An~ 

lageguter (Außenanlagen, technische Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen 

sowie die Instandhaltungsaufwendungen durch in den tandesrechtUchen Regelungen festge

setzte Pauschalen refinanziert wurden. 

So wurden in der Vergangenheit die raufenden InstandhaltungsaufWendungen in den nachfot

gend beispi~lhaft aufgefOhrten Bundesländem durch jährliche pauschale .Beträge, .die jeweils 

auf einen fandesbezogenen in der Regel entsprechend der lnflationsentwicklung fortgeschrie

benen Baukostenindexwert je Platz bezogen wurden, finanziert: 

Baden-Wurttemberg: 

Bayem: 

BerUn/Saarland / 
Thüringen: 

Brandenburg: 

Srernen: 

Hamburg: 

0,4 % der Anschaffungs-lHersteUungskosten 

Bis zu 1 % der Anschaffungs-:-lHerstellungskosten mit jährlicher An
passungan den Preisindex (Baukostenindex) fOrgemischt genutzte 
Wohngebäude ' 

1 % der Anschaffungs.,/Herstellungskosten 

1 % des jeweils geltenden Fördel'h6chstsatzes 

In den ersten 15 J.ahren naCh Errichtung/grundlegender Sanie
runglModemisierung: 307 EURIPlatz; danach: 512 EHR/Platz 

1% der Anschaffungs-/Herstellungskoslen faut Anlagennachweis 
unter BerOcksichtigung des Kostenrichtwertes (Be,grenzung auf Kos-
tenrichtwert); bei Gebäuden älter als 25 Jahre bis zu 1,3% 

Hessen (alte Regelung): Gebäude: 0,6 % vom Herstenungswert; Betriebs- und Geschäftsaus
stattung 2,5 % vom Wiederbeschaffungswert 

Mecklenburg
Vorpommem: 

Niedersachsen: 

Nordrhein.;Westfalen: 

Rheinland-'Pfalz: 

Sachsen: 

Sachsen ... Anhalt: 

Schleswig-Holstein: 

1 % der Anschaffungs-lHersteUungskosten 

Grundsätzlich PaL!schalen; keine festen Pauschalen fOr vollstatlohäre 
Oauerpflegeeinriehtungen 

1% der Anschaffungs- und Herstellungskosten mit Begrenzung auf 
den jeweils geltenden Inqexwert (Ober grenze der anerkennungsfähi
gen KQsten); Anpassung der Bemessungsgrundlage entsprechend 
EntwiCklung Preisindex NRW im 2-Jahres-Rhythmus 

1,12 % bei Sozialhilfe und individuell bei Selbstzahtem (Werte aus 
Verfahrenspapieren) 

zurzeit keine Vorgaben 

zurzeit keine Vorgaben 

1. bis 10. Betriebsjahr: .0,4 % 
11. bis 20. Betriepsjahr; 0.8% 
danaoh bis zu 1 % der Anschaffungs-/Herstellungskosten bei Fort
schreibung der Bemessungsgrundlage entsprechend Entwicklung 
Baukostenindex 
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Die vorstehende Übersicht zeigt, dass in den meisten Ländern die Instandhaltungsaufwendun

gen durch jährliche Pauschalbeträge je Pflegeplatz finanziert worden sind. Dabei wurde - mit 

Ausnahme von Hamburg fOr Einrichtungen älter als 25 Jahre und Rheintand-Pfalz -ein Wert 

von 1,0 % der indexierten Anschaffungs-fHerstellungskosten nichtOberschritten. Mit Ausnahme 

der (alten) Regelung in Hessen sind in diesem Wert die lnstandhaltungen der Betriebs- und 

GeschäftssuS$tattung enthalten. 

Soweit die einzelnen Einrichtungen Förderungenim Sinne von § 9 SGB XI auf der Grundlage 

landesrechtlicher Regelungen erhalten, bedürfen die den Pflegebedürftigen gesondert berech

neten Aufwendungen der Genehmigung durch die jeweUs zuständigen Landesbehörden {§ 62 

Abs.3 SGB XI}. 

2. Entscheidungen des Bundessozialgerichts vom 8. September 2011 

In vier Entscheidungen vom 8. September 2011 2 hat der zuständige 111. Senat des Bundes.sozi

atgerichts (BSG) grundlegende Entscheidungen zu den Investitioosaufwendungen nach § 62 

Abs. 28GB XI sowie deren Refinanzierung getroffen und einzelne Bestimmungen der landes

rechtlichen Regelungen vieler Bundesländer als nichtgesetzeskQnform mit der bundesrechtli

chen R~hmenbestimmung beurtellt. Den Bundesländern wurde .eine Übergangsfrist bis zum 

31. Dezember 2012 eingeräumt, die entsprechenden Bestimmungen an die EntSCheidungen 

desBSG anzupassen. 

Alle vier Urteile betrafen mit öffenUichen Mitteln geförderte Einrichtungen (Objektförderungim 

Sinne von § 98GB XI). Drei der klagenden Einrichtungen waren .sog. Artikel 52-Einrichtungen 

(Art. 52 des PftegeVG) in Sachsen-Anhalt, die zu 100 % durch ZuschUsse des Bundes und des 

Landes Sachsen-Anhalt gefördert worden sind. 

Aus den vorerwähnten aSG-Urteilen ergaben sich folgende Eckpunkte: 

• Selbstkostendeckungsprinzip für gesondert berechenbare Investitionsaufwendungen 

FOr die gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen gilt nicht das (fOr die Pflege

statzesowie die Entgelte fOr Unterkunft und VerpftegQng geltende) Gebot der Prospektivität 

des Pflegesatzverfahrensgemäß § .85 Abs. 3 SGB XI; umlagefähigsind nur die tatsächlich 

2 Aktenzeichen: B 3 P 4/10 R; B 3 P 2/11 R; B 3 P 3/11 R; B 3 P 6/10R 
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anfallenden oder mit Sicherheit anfallenden Aufwertdun~en. Insoweit gilt hier das Selbst

kostendeckungsprinzip. 

• Keine kalkulatorischen Ansätze 

Kalkulatorische Pauschalen (wie die üblichen Pauschalen für Instandhaltungsaufwendun

gen) sind mit dem § 82 Aba. 35GB XI nicht vereinbar. 

• Erbbauzinsen sindumlagefähig 

Die Finanzierung von Grundstückserwerben ist weiterhin nicht refinanzierungsfähig, da das 

GrundstOck keinem Wertverzehr unterliegt. Anders zu beurteilen sind die vom EinriChtungs

träger zu zahlenden Pachten, Mieten oder Erbbauzinsen für im Fremdeigentum eines Drit

ten stehende Grundstücke. Diese Aufwendungen sind nach den EntSCheidungen des BSG 

umlagefähig und damit refinanzierungsfähIg. 

• Anspruch auf angemessene Eigenkapitalverzinsung 

Das schützenswerte Interesse der Eimichtungsträger an einer angemessenen Eigenkapi

talverzinsung wird durch das Gericht unter ausdrüCklichem Verweis auf die Eigentumsga

rantie des Art. 14 Grundgesetz ausdrücklich bestätigt. Da die E:igenkapitalverzinsung bei 

deninvestitionskosten gem. § 82 Abs. 2 SGB XI nicht aufgeführt ist. sind Eigenkapitalzin

sen,sofem deren Finanzierung durch dielandesrechtfichen Bestimmungen zu den geson

dert berechenbaren Investitionskosten nicht vorgesehen ist (ersatzweise), Ober das leis

tungsentgelt für "Unterkunft- zu finanzieren. 

• Tatsächliche Auslastung ist den Berechnungen zugrunde zu legen 

Die bisher .geobte Praxis, die gesondert berechenbaren Investitions aufwendungen mit ei

nem pauschalen Auslastungsgrad VOll z.B. 95 % zu berechnen, wurde vom BSG verwor

fen. Es sind die tatsächlichen Auslastungsgrade - z. B. des Vorjahres - zugrunde zu legen. 

• laufzeit der Zustimmung der zuständigen l-andesbehörde regelmäßig ein Jahr 

Die Zustimmungsbescheide der zuständigen landesbehörd.en sind in der Regef auf ein 

Jahr zu begrenzen. Nur so können nach der Ansicht des Senates die tatsächlIohen Auf

wendungen erfasst und der Zustimmung zugrunde gelegt werden. Zweijährige laufzeiten, 

Wie sie beispielsweise in NRW Oblich sind, sind danach nicht mehr zulässig, 

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird äuf die Urteile sowie Urteilsbegründungen desBSG vom 

8. September 2011 verwiesen. 
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3. Auswirkungen der BSG-Urteile vom 8. September 2011 

Die vorgenannten Urteile des BSG lösten in der Folge heftige Diskussionen aus, insbesondere 

hinsichtlich der Forderung des BSG, dass pauschale,kalkufatorische Ansätze zur Finanzierung 

von Instandhaltungsaufwendungen, die in (nahezu) aUen Bundesländern üblich waren, nicht 

zulässig seien und hierausschlie·ßlich die angefallenen ·bzw. mit Sicherheit anfallenden Auf

wendungen in die Ermittlung der gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen einzube

zj·ehen seien. 

Die im Folgenden exemplarisch aufgeführten Kritikpunkte gingen dabßi sowohl von den Trägern 

der PftEtgeeinrichtungen als auch von den Bundesländern aus: 

a) Stark schwankende gesondert berechenbare Jnvestltionsaufwendungen 

Durch die streng zahlungsstrombezogene Geltßndmachung und Finanzierung von Instandhal

tungsaufwendungen in den gesondert berechenbaren und zu berechnenden Investitionsauf

wendungen nach § 82 Abs. 2 bis 48GB XI würden diese einen deutlich ungleichmäßigen, zeit

weise stark schwankenden Verlauf aufweisen. Typischerweise fallen in den ersten Jahren nach 

Inbetriebnahme einer Pflegeeinrichtung regelmäßig nur geringe fnstandhaftungsaufwendungen 

an, diese steigen im Zeitablauf entsprechend der zunehmenden Abnutzung von Gebäude und 

sonstigen abschreibungsfähigen AnlagegOtem (Technische Anlagen, Betriebs- und Gesc~fts

ausstattungen) an und liegen in einzelnen Jahren infolge von Großreparaturen (z. B. Erneue

rung von Fenstern, Fußböden, Heizungsanlagen, Dacheindeckung, Fassadensanierung etc.) 

sehr deutlich über den bei gleichmäßiger pauschaler Finanzierung in den jeweiligen Jahren refi

nanzierten Aufwendungen, 

Insbesondere diese aperiodiSCh anfallenden Großreparaturen WOrden bel Refinanzierung der 

InstandhaltungsaUfwendungen im jeweiligen Geschäftsjahr I Genehmigungszeitraum zu teilwei

se massiven Schwankungen der bei der Ermittlung und Genehmigung der gesondert berechen~ 

baren Investitionsaufwendungen führen. Dies wird an dem nachfolgenden Beispiel aUfgezeigt. 
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iJeilpielfaJl: 

Beispiel fur extrem sChwank,mde gesondert berechenbare.Jnvestitionsaufwendungeninfotge 
stark schwankender Instandhaltungsaufwendungen: 

Jn einer Pflegeeinrichtung mit 80 Platzen muss nach längerer Betriebszeit bei im Übrigen un
veränderten Daten ("ceteris paribus·) eine Großreparatur mit einem zusätz.l·ichen Aufw·and in 
Höhe von 250 rEUR (z. B, Sanierung der HeIzungsanlage, Dachsanierung etc,) , durchgefOhrt 
werden und wird im gleichen Jahr über die gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen 
refinanziert 

Platzzahl: 
Tage im Jahr: 
AusJastung: 
Zahl der Pflegetage (bei Auslastung wie vor): 
ZUsatzaufwand GrOßreparatur: 
Zusatzbetrag je Pflegetag: 

80 
365 

95,0% 
27.140 

250.000,00 EUR 
9,01 EUR 

Diese Belastung durch die Großreparatur fUhrt - wie vorstehend dargestellt • fjnlerAnnahrne 
einer Belegung von 95 % zu einem Anstieg der gesondert berechenbaren Investitionsaufwen
dungen um 9,01EUR je Tag. 

Bei einem angenommenen Regelbetrag der gesondert berechenbaren Investitionsaufwendun

gen fOr Abschreibungen, laufende sonstige Instandhaltungen, Zinsaufwendungen etc. 

von15,00 EUR bzw. 20,00 EUR fUhrt dieser Sondereinflu$s im betreffenden Zeitraum zu einem 

Anstieg der gesondert berechenbaren Investitions8ufwendungen um ca. 60 % bzw. 45 %. 

Derartige Schwankungen wOrden sowohl die Träger' von Pflegeeinrichtungen als auch die fOr 

die Refinanzierung der Investitionsaufwendungen grundsätzliCh zahlungspflichtigen Bewohner 

vor erhebliche, und für die Träger der Pflegeeinrichtungen möglicherweise existenzbedrdhende 

Probleme stellen. 

Für die Bundesländer, die in vielen Fällen diese Aufwendungen mittels Pflegewohngeld (z. B. 

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen) durch bewohnerbezogene ZuschOsse finanzieren oder im 

Rahmen sozialhilferechtlicher AnsprOCtle der Bewohner finanzieren müssen, ginge in diesem 

Bereich jegliche Planungssicherheit verloren. Vor diesem Hintergrund haben auch mehrere 

Bundesländer deutliche Kritik an einer an den tatsächlich anfallenden Aufwendungenankntlp

fenden Finanzierung von Instandhaltungsaufwendungen geübt. 

Auf Seiten der Träger von Pflegeeinrichtungen kÖRnten die Folgen existenzbedrohend sein. Die 

Reaktionen der Bewohner auf derart stark steigende Entgelte fOr gesondert berechnete Investi

tionsaufwendungen sind absehbar und könnten bis zum Auszug aus der EinrichtUng reichen. 

Interessenten wÜrden sich in einem solchen Fall wahrscheinlich für andere Einrichtungen mit 
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aktuell geringeren gesondert berechenbaren InvestitionsaU'fwendungen entscheiden. Auch die 

Sozialhilfeträgerkönnten versucht sein. Sozialhilfeempfänger mit dem Argument des Mehrkos

tenvorbehalts vom Einzug in diese Einrichtung abzuhalten. Folge wäre ein drastischer aele

gUfl€JseinbruChder betroffenen Pflegeeinrichtung, der die Finant.ierung derlnstandhaltongs

maßnahme ausschUeßen bzw. bei laufender Anpassung zu noch höheren Entgelten führen 

wUrde. 

WOrden GroßreparaturengrundsätztichenlSprechend tatsächlicher Durchführung finanzierti 

worden letztlich die gesondert berecl1enbarenlnvestitionsalifwendung.en für die Pfl~bedürfti

gen (insbesondere bei Selbstzahlern),fUr die Bundesländer (im Rahmenbewohnerbezogener 

Zuwendungen sowie· SozialhUfeleistungen}, aber auch für die Betreiber von stationären Pflege

einrichtungen in ibrer Entwicktung unkatkulierbar. 

WUrden derartige Großreparaturen erst nach ihrer DurchfOhrung zur Vermeidung der 'lotste· 

hend ermittelten extremen Schwankungen im Nachhineinfinanziert,mQssten die Träger - da 

sich zuvor keine entsprechenden Beträge ansparen konnten - diese Aufwendungen durch Kre

djtaufnahme vorfinanzieren. Ungeachtet der Probleme, die die TrägergegebenetlfaUs bei einer 

Kreditaufnahme zur Finanzierung voninstandhaltungsaufwendungen hätten, würden die dann 

zuSiitzlioh übet Jahre hinausanfallendenZinsaufwendungen. wiederum zu einem weiteten An

stieg der gesondert berechenbaren tnvestitionsaufwendungenftJhren. 

b) SonderkOndigungsrecht der Bewohner 

Eine Anpassung der Entgelte aufgrund veränderter Berechnungsgrundtage könnte· dieBewoh

ner zur Gettendrnachung einesSonder'kOndigungsrechts veranlassen. In diesem Zusammen

hang istergänzend21uf dIe Regelungen des Wohn- und Betreuungs-Vertrags-Gesetzes 

WVBVG) zu verweisen. Dort finden sich in den §§9 und 11 folgende Regelungen: 

9 



§ Solidaris 

§ 9 Entge/terh6hung bel Anderung der Berechnungsgrundlage 

(1) Der Unternehmer kann eine Erhöhung des Entgelts verlangen wenn sich die bisherige Be
rochnungsgrundlage veriJndert. Neben dem erh6hten Entgelt muss auch die Erh6hung selbst 
angemessen sein. Satz 2 gilt nicht fOr die in § 7 Absatz 2 .Satz 2 und 3 genannten Fälle, Ent
gelterhöhungenaufgrund von Investitionsaufwendungen sind nur zulässig, soweit sie nach der 
Art des Betriebs notwendig sind und nicht durch 6ffentliche Förderung gedeckt werden. 

(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher die beabsichtigte Erh6hung des Entgelts schriftlich 
mitzuteilen und zu begründen. Aus der Mitteilung mlIS$ der Zeitpunkt hervorgehen, ~u dem der 
Unternehmer die Erh6hung des Entgelts verlangt. In der BegtOndung muss er unter Angabe des 
Umlagemaßstabs die Positionen benennen.. fOr die sich durch die verlJnderte Berechnungs
grundlage KO$iensteigerungen ergeben, und die bisherigen Entge/tbestandteile den vorgesehe
nen neuen Entgeltbestandteilengegenuberstellen. Der Verbraucher schuldet das erhöhte Ent
gelt frühestens v/erWachen nach Zugang des hinreichend begründeten Erhöhungsverlangens. 
Der Verbraucher muss rechtzeitig Gelegenheit erhalten. die Angaben des Unternehmers durch 
Einsichtnahme In die Kalkulationsunterlagen zu OberprOfen. 

§ 11 KUnd/gung durch den Verbraucher 

(1) Der Verbraucher kann den Vertrag splitestens am dritten Werl<tagelnes Kalendermonats 
zum Ablauf desselben Monats schriftlich· kundigen, Bei einer Erhöhung des Entgelts ist eine 
Kündigung jederzeit zu dem ZfJitpunkt möglich. zu dem der Unternehmer die Erhßhung des Ent
gelts verlangt In den FlJllen des § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 kann der Verbrauchet nur 
alle Verträge einheitlich kündigen. Bei Vertragen JmSinne des § 1 Absatz 2 Satz 2 hat der 
Verbraucher die Kündigung dann gegenüber allen Unternehmern zuerklliren. 

(2) Innerhalb von zwei Wochen nach Beginn des Verlragsverhältnisses kann der Verbraucher 
jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Wird dem Verbraucher erst nach Beginn des 
Vertragsverhältnisses eine Ausfertigung des Vertrags atJsgehandigt, kann der Verbraucher 
auch noch bis zum Ablauf von zwei Wochen nach der Aushändigung kündigen. 

(3) Der Verbraucher kann den Vertrag aus wichtigem Grund jederzeit ohne Einhaltungeiner 
Kündigungsfrist kündigen, wenn ihm die Fortsetzung des Vertrags bis zum Ablauf der KOndi
gungsfnsf nicht zuzumuten ist 

(4) Die AbsEitze 2 und 3 sind in den Fallen des § 1 Absatz 2 auf jeden der Verträge gesondert 
anzuwenden. Kann der Verbraucher hiernach einen Vertrag kOndigen, Ist er auch zur KOndj.. 
gung der anderen Vertrage berechtigt. Er hat dann die Kandigung einheitlich far alle Verträge 
und zu demselben Zeitpunkt zu erklären. Bei Verträgen im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 2 hat 
der Verbraucher die KündlgunggegenObfJf affen Unternehmern zuefkfären. 

(5) Kündigt der Unternehmer in den Fill/en des § 1 Absatz 2 eklen Vertrag, kann der Verbrau
cher zu demselben ZfJltpunkt alle anderen Verträge kundigen Die Kündigung muss unverzag
Jichnach Zugang der KlindigungserkllJrung des Unfemehmerserfolgen. Absatz 4 Satz 3 und 4 
ist entsprechend anzuwenden, 
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Aus§9WBVG ergibt sich fat die Bewohner, dass diese VOI" einer Entgelterhöhung .,-auch der 

gesondert berechenbaren Investitionsaufwendung.en - erwarten darfEm. dass sIe entspreChend 

informiert werden .. Oie EinfUhrurlgeiner Kappungsgrenze, wie sie In den mietrechtlichenBe

stimmungen des § 558 Abs.3 13GB tUr die Mieterhöhung zu finden ist, ist nicht erforderlich. 

Grundsätzlich kann sich der Einrichtung$betrelber nur auf eine Entgelterhöhung berufen, sofern 

~ich die zugrunde lieagende Berechnungsgrundl~ge geändert hat. Wenne!ne Erhöhung des In

vestitionskostenbetrages nicht annehmbar erscheint, bleibt den Bewohhern die Geltendma

chung ein.es Sonderl<Ondigungsrech.t~ des Wohn- und Betreuungsvertrages gemäß§ 11 Abs.1 

WBVG, 

cl Drohender zusätzlicher BlirokraHeaufwand 

Zusätzlich ist durch eIne zahlungsstrombezogene Refinanzierung der in den gesondert bere

chenbaren Investitlcmsaufwendungen e.nthalten?en Inst'lndhaltungsaufwendungen ein ·zusätzJi

eller BUrokratieaufwand zU erwarten. 

Wenn im Rahmen der FinanziertJng der Investitiotisaufwendungel1 nur die tatsächlich· angefal

lenen bzw. die mit Sicherheit (im Genehmigungszeitraumanfallenden) Inständhsltuhgssufwen

dungen . berückSichtigt werden sollen, setzt dies auf Seiten der Heimtrager zunächst die Erarbei

tung bzw. Vorlage von NaChweisen der tatsächlich durchgeführten Instandhaltungenund/oder 

Pla.nungsrechnungen an die zuständigen landesbehörden voraus. Damit entstundefOr die 

Heimträgerein deutlicher und neben den bereits bestehenden Ai::lstimmungserfordemissen, 

z.B. nach§ 76 Abs. 2 Satz 4 SGB XU.ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand .• n § 76 Abs. 2 

Satz 4 SGB XII ist bestimmt, dass der Träger der Sozialhilfe einer verliangten ErhÖhung der 

Vergotungaufgrund von lnvestitionsmaßnatunel1 ·flUr zuzustimmen braucht" wenn er zuvor der 

Maßnahme zugestimmt hat (vgL auch Hess. LSG, Urteil v. 27.04.2012,Az..: L7 S0124110 Kl). 

In der Folge mOssteninsoweit weitere Nachweise und/oder Planungsrechnungen von den zu

stäl1digen Landesbehöt'den geprüft werden. DIes würde bei diesen zu einer deutlichen Mehrbe

lastung fOhren und die Dauer der Genehmigungsverfahren wetter verlängem. 

Eine weitere Verlängerung verbunden mit zusätzlichem Verwaltungs aufwand aufbeiden Seiten 

könnte sich daraus ergeben, dass tatsächliche oder geplante Instandhaltungsmaßnahmen von 

den Beteiligten hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Angemessenheit unterschiedlich beurteilt 

werden. Heimträger, die konzeptionell eine langfristige Nutzung Ihrer Immobilien verfolgen, wer-
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den im Rahmen einer konsequenten Instandhaltungsplanung auch vorbeugende Instandhal~ 

tungsmaßnahmen vornehmen (Präventivstrategie). Die für die Genehmigung der .gesondert 

berechenbaren Investitionsaufwendungen zuständigen Behörden könnten dagegen die durch

gefOhrten bzw. geplanten Maßnahmen eher aus dem Blickwinkel einer Ausfallstrategie beurtei

len. Die Folge könnten intensive und zeitraubende Vemandlungen zwischen beiden Seiten sein, 

verbunden mit weiterem zusätzliohem Verwaltungsaufwand. Hiervon dUrften insbesondere grö

ßere Maßnahmen (Großreparaturen) betroffen sein, die regelmäßig im Zeitablaufanfallen. 

Angesichts der bereits jetzt teilweise mehrere Monate langen Bearbei'tungszeiten fOr die G~ 

nehmigungen der gesondert berechenbareninvestitionsaufwendungen im Sinne von § 82 

Abs. 3 SGB XI darf bezweifelt werden, dass die zuständigen landesbehörden mit ihren derzei

tigen personellen und sachlichen Ausstattungen in der lage sein werden. die zu erwartende 

deutlich steigende Zahl \fon PrOfungs- und Genehmigungsverfahren zeitnah zu bearbeiten. 

Sofern diese Genehmigungsverfahren bei ungeplanten größeren Instandhaltungsmaßnahmen 

(z. B. Ausfall einer Heizungsanlage) ,nicht sehr zeitnah abgeschlossen werden könnten, würde 

es zu deutlichen Beeinträchtigungen des laufenden Betriebs von Pflegeeinrichtungenkommen. 

Zudem bestände das Risiko, dass damit im Ergebnis nicht mehr die Träger über die erforderli

chen und durchzufahrenden Instandhaftungsmaßnahmen entscheiden, sondern die für die Ge

nehmigung der gesondert bereohenbaren Investitionsaufwendungen zuständigen landesbe

hörden. Aus Sicht der Träger von Pflegeeinrichtungen entstände ludem durchaus die Gefahr, 

dass Entscheidungen Ober die. Genehmigung und damit Finanzierung größerer Instandhal

tungsmaßnahmen nicht unbedingt nach ausschließlich sachlichen Gesichtspunkten getroffen 

werden. sondern möglioherweise auch durch die Finanzlage der länder bzw. luständigen 80z1-

alleistungsträger beeinflusst werden. Auch können Konflikte mit dem in Art. 14 Grundgesetz 

(GG) verankerten Recht auf Eigentum, ggf. auch mit der Berufsfreiheit des Art. 12 GG entste~ 

hen. 

Darüber hinaus könnte eine Situation entstehen, in der im Wesentlichen eine einer AusfaUstra

tegle folgende reaktive Instandhaltung (AusfaUstrat&gie) und keine für einen langfristigen Be

trieb einer Pflegeeinrichtung aus betriebswirtschaftlicher Sicht erforderliche prospektive In

standhaltung (Präventivstrategie) zur Umsetzung gelangt. 
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4. Bewertung der BSG.,Rechtsprechung 

a) aus betrIebswirtschaftlicherSieht 

Aus betrieb$wirtschaftliCher.Sichtführteine wie vom ese vorgegebene zahlungsstromb$zoge

ne Finanzierung der . tnstandhaltung$aufw~ndungen zu f_lschen Ergebnissen. Oie Abnutzung 

der Pflegeimmobilie und die dadurch erfordert·iehe Großreparaturfindet regelmäßig nicht anein 

im Jahr der OurchfOhrung der Großreparaturstatt,sondern kontinuierUch in dem Zeitraum ab 

der Inbetriebnahme der Einrichtung bis zum Zeitpunkt der eroßreparatut~ Damit gebietet es 

sich, die Bewohner,cUe in dem gesamten Zeitraum ab lnbetrlebnahme die Pflegeeinrichtung 

genutzt haben, gleichmäßig uI"ld angemessenen diesen Abnutzungen zu beteiUgen.Eineein

seitigeBelastung der Bewohner, die zufäUigerweise im Zeitpunkt dererfordetlichen DurchtUh

rung der Großreparatur die Pflegeeinrichtung nutzen,erscl1eint vor diesem Hintergrund nicht 

gerechtfertigt. 

Oie . AufW$ndungenin Form des Verschleißes sind diesen Jahren anteilig zuzuordnen und auch 

eT'ltsprechendzu refinanzieren.·Esist insoweit sachllehfalsoh. im Jahrder Durchführung solcher 

Ms'ßnahmen die Bewohner einseitig zu· belasten. diezufälJigin diesem jahr in der Einrichtung 

leben. 

Derartige größere .lnstandhaltungsmaßnahmenlassen sich auch bei· konseqventer Instandhal

tungsplanung nicht gänzlich vermeiden. Auch ist zu befürchten,dass fnstandhaftungsmaßnah

men damit künftig jeweils JährliCh mit den tür die Genehmigung zuständigenlandesbehorden 

abgestimmt und letztlich durCh die zuständigen landesbehörden "genehmigt" werdenmOssten. 

Hier können..;... wie bereits erwähnt -in 'etzter Konsequenz auch die im Grundgesetz veranker

ten Rechte sufEigentum und freie Qerufsausübung (Art. 14 und 12. GG)beeinträchtigtsein. 
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b) Interpretation des Aufwandsbegriff in§ 82 Abs. 28GB XI 

Auch der vom Gesetzgeber in § 82 Ab$. 2 SGB Xl verwendete Begriff "Aufwendungen" verlangt 

eine zahtungsstrombezogeneAuslegung ausdrUcklich nicht 

in dem zum Zeitpunkt der BSG-Urteile im September 2011 .Qeftenden Fassunglautete§ 82 

Abs. 2 SGB.XI wie folgt: 

,,(2) In der Pflegevergotung und in den Ehtgelten für Unterkunft und VerpflegungdlJrfen keine 

Aufw({mdungen .berlJCksichtigt werden für 

1. Maßnahmen, die dazu bestimmt sind, die für .den Betrieb der Pflegeeinrichtung notwendi

gen Gebldu(Je und sonstigen abschreibungsfldhigen Anlagegater herzustellen,anzuschaf

fen, wiederzubeschaffen, zu ergänzen, instandzuhaltenoder instandzusetzen;ausgenom

men sind die .zum Verbrauch bestimmten Güter (Verbrauchsgüter), die der Pflegevergütung 

naoh Absälz 1 Satz 1 Nr. zuzuordnen sind, 

2. den Erwerb und die ErsChließung von GrundstOcken, 

3. Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung von Grundstocken. Gebäuden oder sonstigen 

Anlagegütern, 

4. den Anlaufoder die innerbetriebliche Umstellung von Pflegeeinrichtungen, 

5. die Schließung von Pflege.einrichtungen oder ihre Umstellung ·auf andere Aufgaben. IJ 

Der Gesetzgeber verwendet hier und ebenso in§ 82 Abs. 38GB Xl den Begriff "Aufwendun

gen". Das BSG betonte. der Beg.riff "Aufwendungen" .schließe jegliche BerUcksichtigung von 

Positionen aus, die auf dje ~riielung von Gewinnen oder die Bildung von Rücklagen und nicht 

auf die Refinanzierung konkret entsta.nden~roder in der kommendenZustimmungsperiode 

naCh §82 Abs. 38GB XI mit Sicherheit entstehender Kosten ziele. Nach der Definition in 

Gablers WjrtsChaftslexikonsind Aufwf:lndungen "periodisierte Ausgaben einer Unternehmung 

für die während der Abrechnungsperiode verbrauchten GOter,Dienstteistungenund öffentlichen 

Abgsben.die in·derErfolgsrechnung den Erträgen gegenübergesteHt·~rden". 

Der Begriff der .Aufwendungen" töst sich somit nach betriebsWirtschaftlicher OefinUioneindeutig 

von Zahfungsströmen und ordnet die Aufwendungen unabhängig von den Zahlungszeitpunkten 

verursachungsgerecht denWirtschaftsperioden zu, in denen der Verbrauch der Güter etc.er

folgt. Im vorgenannten Be~spiel voniieht sich die.Abnutzung der Pflegeimmobilie bzw. der Wirt-
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sohaftSgOternicht in dem Jahr, in dem die Rep~ratur durchgefOhrt Wird, sondern gleichmäßig im 

Zeitraum ab Inbetriebnahme bis zum Zeitraum der Reparatur. 

Bei dieser .Definition des vom Gesetzgeber in § 82 Abs. '2 und 3 8GB XI verwendeten ßegriffs 

.,Aufwendungen" durch den erkennenden Senat des BSG war die vorgenommene Interpretation 

des Begriffs »Aufwendungen" im Sinne von zahlungsstrombezogenen Ausgaben keineswegs 

zwingend und steht im Gegensatz zu der allgemein geltenden Definition des h$ndelsrechtfichen 

AufWandsbegriffs. In <lien UrteUsbe.gründungen zu den Urteilen vom B.September l011 werden 

die Begriffe Aufwendungen und Kosten (ein ebenfalls nicht zahlungsstrombezogenerSegriff der 

Kosten- und Lelstungstechnung) darOber hinaus undifferenziert im Sinne von zahlungsstrombe

zogenen Auszahlungen verwendet. Dieser Interpretation kann ln~owelt nrchtgefofgt Werden. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Aufwendungen für Abschreibungen zu verweisen. 

Durch die in der Gewinn- und Verlustrecttnung angesetzten Abschreibungen werden die An

sohaffungskosten der Immobilie sowIe der sonstigen abschreibungsfähjg<tn AnlagegOter losge

löst von den Zeitpunkten der Auszahlungen bei Anschaffung der AnlagegGter pianmäßfg auf die 

die Wirtschaftsperioden zugerechnet, in denen diese Anlagegüter verbraucht werden. Durch die 

Berucksichtigungvon planmäßigen Abschreibungen im Rahmen der Emlittlung und Genehmi

gung der g&sondertberechenbaren fnvestltionsaufwendungen werden sie auch - vollkommen 

unabhängig von den tatsäehl'ichen Auszahlungen im HersteUungs..fAn$chaffungszeitraum

ubtJr den Zeitraum ihrer voraussichtlichen Nutzung refinanztert. Dieser Vergleioh verdeutlicht, 

dass der vom Gesetzgeber in § 82 Abs. 25GB XI verwendete Begriff "Aufwendungenn gerade 

nicht zahlungsstrombezogen zu interpretieren und anzuwenden ist 

Auch hier lösen sich die in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Aufwendungen 

ausdrOcklich von den Auszahlungen, die bereits vor Inbetriebnahme der Pflegeeinrichtung bei 

Durchfohrung der Investitionen (Errichtung des Gebäudes, Beschaffung von Einrichtungen und 

Ausstattungen) angefal'len sind. Auch werden in der Folgezeit bei Ersatzbeschaffungen nach 

gettenden Bestimmungen nicht die Auszahlungen im Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung Ober die 

gesondert berechenbaren Jnvestitionsaufwendungen refinanziert, s<?ndern grundsätzlich die als 

Folge der Ersatzbeschaffungen in den Gewinn~ und Verlustrechnungen auszuweisenden Ab~ 

schreibungen. 

B~j konsequenter Anwendung einer im Sinne von Auszahlungen geprägten Interpretation des 

Aufwandsbegriffs wärendte im Zusammenhang mit der Errichtung einer Pflegeimmobllie sowie 

der Anschaffung der erforderlichen Betriebs~ und Geschäftsausstattung anfallenden Ansahsf

fungskosten jeweils bereits zum Zeitpunkt der Anschaffung in voUer Höhe - dann vor dem Hin-
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tersrund dei in § 98GB XI normierten Zuständigkeit der Länder für eine ausreichende Pflege

infrastrUktur -in Form von objektbezogenenlnvestitionszuschüssen zu finanZieren. Auch dieser 

Verweis auf die Abschreibungen zeigt, dass der zahlungsstrombezogenen Interpretation des 

Aufwandsbegriffs, wie sie der 111. Senats des SSG tn den Urteilen vom 8, September 2011 vor

nimmt,nicht zwingend zu fotgenist und sie nicht der aUgemeingettenden betriebswirtschaftli

chen Definition entspricht. 

c) aus der Sicht von Transparenz und Verbraucherschutz 

Auch mit Aspekten von Transparenz und Verbraucherschutz sind derartige sehr stark schwan

kende gesondert berechenbare tnvestitionsaufwendungen nicht vereinbar. 

Den Nutzern der PlIegeeinrichtungen bzw. deren .Angehörigen werden starke Schwankungen 

und insbesondere deutliche Anstiege infolge von größeren Instandhaltungs- und Instandset

zungsaufwendungen nicht vermittelbar sein. Mit dem Gedanken des Verbraucherschutzes ist es 

ebenfalls nicht vereinbar, dass die Bewohner, die diePflegeeinriohtungen zufälligerweise zum 

Zeitpunkt der Durchführung größerer Instandhaltungs arbeiten nutzen, alleine tor die ~osten 

dieser Maßnahmen aufkommen sollen. Sie selber haben die Pflegeeinriohtung in den in aller 

Regel längeren Zeiträumen der Abnutzung nicht in Anspruch genommen und werden sieange

sichts ihres Alters und ihrer persönlichen gesundheitlichen Verfassung auch nach Durchführung 

der Großreparaturen nur sehr begrenzte Zeit nutzen; soUen aber aktuelt die gesamten Kosten 

tragen. 

5. Vergleich mit dem Mietrecht 

Mit ErJa~s des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes rt'JBVG) wurde ein bundesweit einheit

liches Vertragsrecht im Bereich der stationären Altenhilfe geschaffen. Die Dimension des zivil

rechtlicheh Ansatzes im WBVG Wird Clm deutlichsten, wenn man die dahinter liegende Intention 

der Gesetzgetn.mg in den Blick nimmt. Das waVG geht von einer besonderen SchutzbedOrftig

keit der Bewohner von Altenhilfeeinrichtungen aus, da diese Menschen einerseits Mieter Von 

Wohnraum und andererseits Empfänger von Betreuungsleistungensind. Damit sind sie auch 

doppelt abhängig von derselqen Institution. Daher werden Wohn- und Betreuungsverträgeais 

Verträge "suigeneris" bezeiChnet und enthaften Elemente insbesondere des Miet;., Dienst- und 

Kaufvertragsrechts. Sie enthalten Insoweit auch partiell Leistungen, die aUch Gegenstand eines 
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Mietvertrages sind. Ein Vergleich mit der ;zu zugrundeliegenden mietreChtlichen Systematik bie

tet sich insoweit an. 

Sei einem Mietverhältnis ist der Mieter regelmäßig zur Zahlung einer sog. Kattmiete und den 

Betriebskosten verpflichtet. Bei der Vermietung von Wohnraum richten sich die Betriebskosten 

nach den Bestimmungen der BetriebskO$tenverordnung (BetrKV}3. B$trachtet man die in § 2 

BetrKV im EinzetnenaufgefOhrten Betriebskosten, die dem Mieter ne~n der Kaltmiete geson

dertberechnet werden dürfen, vor dem Hintergrund der in § 82 Abs. 1 und 2 SGB XI normierten 

.dualen Finanzierung'" so stellt mr;ln fest, dass die in § 2 BetrKV aufgeführten Kosten aus· 

nahmslos zu den Kostenbestandteilen gehören, die in stationären PfIegeeinrichtungen den 

Pflegesätzen sowie den Entgelten für Unterkunft und Verpflegung zugeordnet werden. 

Nicht zu den Betriebskosten gehören na.ch § 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrKVausdrUcklich "die Kosten, 

die wiihrend der Nutzungsdauer zur Erhaltung des bestimmtmgsmlfßigen Gebrauchs aufge

wendet Werden mOssen, um die durch Abnutzung, Alterung und WItterungseinwirkung entste

henden baulichen oder sonstigen Miingel ordnungsgemSß zu beseitigen (tnstandhaltungs- und 

fnstandselzungskoslen). " 

Oie Instandhaltungs- und Inst~ndsetzungskosten sind danach regelmäßig nicht im~ahmen der 

Betriebskosten umlagefähig, sondern sind vom Vermieter ausdrücklich anderweitig finanzieren. 

Hierzu muss der Vermieter diese Kosten mit gleiChmäßigen durchschnittlichen und angemes

SEmen Beträgen in die Kalkulation der Kaltmiete einbeziehen. Eine in Abhängigkeit von anste

henden oder durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen gestaltete Umlage an den Mieter ist 

dem Vermieter - mit Ausnahme von bestimmten energetiSChen Maßnahmen - regelmäßig nicht 

gestattet. 

Auch dieser Vergleich verdeutlicht, dass es sachgerecht und im Rahmen von Mietverhältnissen 

zwingend vorgeschrieben ist, die Aufwendung~m für Instandhaltungen mit angemessenen Be

trägen gleichmäßig in der Kaltmiete zu berücksichtigen. 

Vor dem Hintergrund der insoweit gleichartigen Kostenzuordnungen in § 82 Abs. 1 und 2 

8GB XI mit den Regelungen im Mietrecht - die gemäß §82 Abs. 2 und 38GB XI gesondert 

berechenbaren Investitionsaufwendungen entsprechen materiell exakt den im Mietrecht der 

sog. Kaltmiete ;zuzurechnenden Aufwendungen - erscheint es damit auch in Pflegeeinrichtun

gen sachgerecht. die Instandhaltungsaufwendungen durch angemessene Pauschalbeträge in 

3 Verordnung Uber die Aufstellung von Betriebsko$ten (Betriebskostenverordnung - BetrKV) vom 
25. November 2003 (8GBI. I 2003, S. 2346. 2347). zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2012 
(8GBI. 1 S. 958). 
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die Berechnung der gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen einzubeziehen. Den 

Vorgaben des§ 82 Aba. 28GB XI steht eine derartiger Ans.stz nach der Definition des vom 

Bundesgesetzgeber verwendeten Begriffs "Aufwendungenl' ausdrOcklich nicht entgegen. 

6. Vergleich zu MietmodeUen 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf zu verweisen, dass bei Betreibem von stationären 

Pflegeeinrichtungen, die die Pflegeimmobilie im Rahmen eines Mietvertrages nutzen, die 1.0-

standhaltungen des Gebäudes einschließl·ich im Zeitablauf erforderlich werdender Großrepara

turen regelmäßig mit einem angemessenen Durchschnittsbetrag in der Kaltmiete enthalten sind 

und der Vermieter diese Aufwendungen nicht - vergleichbar den Betriebskosten - auf den Mie-, 

ter abwälzen kann. Vor diesem Hintergrund ist bei Mietmodellen - abgesehen von Im Zeitablauf 

anfallenden Mieterhöhungen - eine Konstanz der gesondert berechenbaren Investitionsauf

wendungen gegeben. 

Werden andererseits bei Betreibern, die eine im Eigentum stehende Jmmobilie nutzen, die 1.0-

standhaltungsaufwendungen und insbesondere Großreparaturen grundSätzlich entsprechend 

tatsächl,ichem Anfall mit - wie vorstehend erläutert - deutlichen Schwankungen der gesondert 

berechenbaren Investitionsaufwendungen refinanziert, führt diese Vorgehensweise zu erhebli

chem Marktnachtef'len tOr diese Betreiber. 1m Zweifelsfall könnten diese Betreiber sich zur Ver

meidung dieser NaChteile veranlasst sehen, die Immobilie zu veräußern und anschließend zu

ruck zu mieten. Dies könnte, da Investoren regelmäßig gewinnorientiert handeln, zu weiteren 

Kostensteigerungen führen, die letztlich von den Bewohnern bzw. den SoziaUeistungsträgern zu 

tragen sind. 

Da bei Betrieb von PfIegeeinrichtungenim Rahmen von MietrnodeUen die Instandhaftungs- und 

Instandsetzungsaufwendungen einschließlich im Zeitablauf anfallender Großreparaturen regel

mäßig mit gleichmäßigen (pauschalen) Beträgen in der vom Mieter zu zahlenden Kaltmiete ent

halten sind und somit:Ober die in die Ermittlung und Genehmigung der gesondert berechenba

ren Investitionsaufwendungen einfließende Kaltmiete gleichmäßig refinanziert werden, WOrden 

bei einer an den tatsächlichen lahlungsströmen anknüpfenden Refinanzierung von Instandhal

tungsaufwendungen EigentOmermodelle und MietmodeUe vollkommen ungleich behandelt. Eine 

derartige Ungleichbehsnd[ung, die zudem fOr die Betreiben von Pflegeinrichtungen im Eigen

tumsmodell -wie ausgefOhrt -zu erheblichen Marktnachteilen fOhrt. istsachUch nicht zu recht

fertigen. 
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7. GesetzeslndetuflQ zum 1. Januar 2013 

Auf die Urteile des BS(3vom8, September 2011 und die in der FotgesoVllohl von den Bundes

ländern 2fts auch von d~n~reibern vorgebrachte Kritik hat der Bundesgesetzgeber re~giett 

und zum 1. Januar 2013 die Be8timmungen des§ 82 Abs. :2 und 38GB XI wie folgt geändert 

(Änderungen zum 1. Januar 2013 durch Fettdruck markiert): 

(2}ln der Prlegevergottmg un(iln den Entgelten für··Unterkunft und . Verpflegung dürfen keine 
Aufwendungen .beliioksichtigt werden Mr 

1. Maßnahmen einschließlich Kapltalkosten, diedslu b$StJmmt sind, diefOrdenBetrieb der 
PflegeeinrlChtungnotwendigen Gebltude und sonstigen. abschreibungsfShigenAnlagfjgOter 
herzustellen, anzuschaffen, wiederzubeschaffen, zu ergänzen, instandzuhaftenoder ;(1-
standz.usetlEln:ausgenommen sind die zum V8{'brsuch bestimmten Gater (Verbrauchsgü
ter), die der PflegevElrgOtung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 zuzuorclnensind, 

2. den Erwerb und die ErsChließung von Grundstücken, 

3. M/ete,Pac"'ErbblJuzins, Nutlung oder Mitbenutzung von Grundst(Jck(m, Gebllud~nodEtr 
sOf1$tigenAnlagegOtern. 

4. den Anlauf oder die Innerbetriebliche Umstellung von PfI$fJfJ$lnricntungen; 

5. die Schließung von Pffegeeinrichtungen oderihre Umstellung auf andere Aufgaben. 

(3}1 SoweltbettlebsnotVIendigt;1 InvestitionsalJfWendungen. nach Absstz 2 Nr.1 oder AlJfwen~ 
dungenfflf.Mlete, Pacht, Erbbau;z/ns, Nutzung oder Mitbenutlung. von GebiiudenOder sonsti
ge abschrelbungsflihige An/.gegater naCh Absatz. 2 Nr. 3 durch. 6ffentlicheRJrderung~mtfß 
§ 9 nicht volfst'ndig gedeckt sind, kann die Pflegeeinrichlung diesen Teil der Aufwendungen 
den Pflegeb$dOrftigen gesondert berechnen. 2Gleiches gilt, soweit di(iJAufwendungen nach 
Satt 1 vom Land durch Darlehen oder sonstige rOckziJhfbare Zu schasse gefördert werden. 3Die 
gesonderte Berechnung beda·rf cier Zustimmung der zl/sttfndigen LandesbehOrrje;das Ntihere 
hierzu, insbesondere Buch zu Art, Höhe und Laufzeit sowie die Verteilung der gesondert bere
chenbaren Aufwend.ungen auf die PfJegeb~darftigenelnschll,ßJlch der Berllckslchfigung 
pauschalierter Instandhaltungs-und·'nstandsetzungsaufwendungen sowie der :zugrunde 
zu legenden Be/egungsquote,wirddurch LandesreCht bestimmt. "Die Pauschalen miJssen 
In einem angemessenen Verhiiltnlszurtatsächlichen Hahe der Instandhaltungs- und In
standsef;zungsaufw."dung"nstehen." 

Durch die Ergänzung der Kapitalkosten ,$Owie des ErbbauZinses in § 82 Aba. 2 Nm. 1 und 3 

sowie Abs. 3 Satz 1 der Vorschrift hat der Bundesgesetzgeber auf die Urteile des BSG vom 

8. September 2011 reagiert 

Insbesondere die Regelungenin§82 Abs.3 Sätze 3 und 48GB XI tragen der Kritik der Bun .. 

desländer und der Betreibtir von Pflegeheimen (im Eigentumsmodell) Rechnung. 

Mit diesen Änderungen gestattet der Bundesgesetzgeber den Ländern ausdrOcI<lIch. die Finan

zierung VOn Instandhaltungs-und Instandsetzungsaufwefldungenin ihrenlandesrechtlichen 

Bestimmungen mittels angemessener pauschalierter Beträge zuzulassen. Insoweit können die 
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zu erwartenden negativen FOlgen der BSG-Rechtsprechung vollständig vermieden werden. Die 

diesbezüglichen VQrgaben desBSG in .den Urteilen vom 8. September 2011 sind nicht mehr 

zwingend anzuwenden. 

Durch diese zum 1. Januar 2013 in Kraft getretenen Änderungen wird den Bundesländern in

soweit ausdrücklich ein Wahlrecht eingeräumt, die in den nach § 82 Abs. 2 SGS XI gesondert 

zu berechnenden Investitionsaufwendungen enthaltenen Aufwendungen fOr Instandhaltungen 

entweder entsprechend tatsächlichem Anfall oder alternativ durch angemessene Pauschalen zu 

finanzieren. Dabei müssen sie sich fOr eine Alternative entscheiden. Mischlösungen erscheinen 

durch die zum 1. Januar 2013 erfolgte Gesetzesänderung des Bundesrechts als Rahmenge

setzgebung für die Länder nicht zulässig. Bei den durch Landesrecht zu bestimmenden näheren 

Bedingungen, unter denen eine gesonderte Berechnung betriebSnotwendiger Investitionsauf

wendungen gegenüber den PfIegebedOrftigen erfolgen darf, wirdausdrOckfich die Möglichkeit 

vorgesehen, pausohalierte Instandnaltungs- und Instandsetzungs aufwendungen zu berücksich .. 

tigen. Dies ist an die Bedingung geknOpft, dass sie in mn,m angemessenen Yerhältnis zur tat

sächlichen Höhe der l\yfwendungen stehen müssen. Damit wird den Ländern ein größerer Ges

taltungssplelraum ohne unverhältnismäßigen BQrokratieaufwand bei der Umse1zung dieser Re

gelung eröffnet. Gleichzeitig kann dadurch für die Einrichtungsträger ermögUcht werden, dass 

ihnen die Mittel für laufende,betriebsnotwendige lnstandhaftungs- und Instandsetzungsaufwen

dungen zur Verfügung stehen. Dabei ist zu gewährleisten, dass die PflegebedOrffigen vor der 

Berechnung Oberhöhter Investitionsaufwendungen geschützt werden. 

Juristisch ist damit die Zulässigkeit der Finanzierung der in den gesondert berechenbaren In

vestitiohsaufwendungen nach § 82 Aba. 2 und 3 SGB XI enthaltenen Instandhattungsaufwen

dungen durch angemessene Pauschalen durch diese zum 1, Januar 2013 in Kraft getretene 

Gesetzesänderung eindeutig geregelt. 

8. Angemessenheit von Pauschalen 

Soweit die Bundesländer bislang die Instandhaltungsaufwendungen mit Pauschalen finanziert 

haben •. haben sich diese regelmäßig an den landesreohtllch vorgegebenen Indexwetten fOr die 

anerkennungsfähigen tnvestitionskosten je Platz orientiert. Üblich waren Pauschall:;leträge in 

Höhe von 0,4 % bis 1,3 % des anerkennungsfähigen Platzwertes. wobei der Wert in einigen 

Ländern abhängig vom Betriebsalter der Einrichtungen War, Da belastbare empirisohe Werte 

bislang noch nicht vorliegen, mOssen Regelungen für die Angemessenheit ~ ggf. auf Grundlage 
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vQn Erfahrungen Jnit den bislang gellenden Pauschalen - noeh ermittelt werden. E.ine b$lastba

re Ermittlung VQn Pausqhalwel'ten wird 1m zweiten TeH dieser Untef$uohung anhandvon 

Benchmarkzahlenerarbeitet. 

Dabei kann nIcht pausChal auf Erfahrungswerte des Wohnungsmarktes~urückgegtiffen werden, 

da Pflegeheime Betriebsgel:>ä~Qemit technisehenAn1agen (Brandschutzanlagen, . BettenaufzO

gel und Betriebs- und GeschäftsausstaUungen (KtJonenausstattungen, Einrichtungen der Be

wOhnerzlmmer,Einrichtungen des Verwaltungsbereichsetc.) sind, über die WOhngebäude nfcht 

verfügen. Angemessene Pauschalen müssen· somit oberhalb der in der WohnungswiTtschaft 

kalkuHerten Ansätze. liegen. 

In einer empirischen Untersuchung des Instandhaltl.lngsaufwands von öffentlichen rtochbauten 

(11Schul-4nd Verwaltungsgebäude) gelangt Frau Prof. Or. CarolinBahf zu dem Ergebnis, 

dass atsBemessungsparameter 1'" • $in Wert von 1,2 % des WiederbeschaffungswertesfOr die 

regelmlißfgen und ein Wert von .,4 % fOr die außerordentlichen Maßnahmen ais geeignet. .. « 

erscheint. Sie mertd in diesemZusammenhangergäoz(md an: "Da die im· Rahrriendieser Arbeit 

analy.sierten Imrnöbilienalle nach der AusfallstrategiebewirtsChaftel werden ,kann hinsichtlich 

des In$tandh2lltungsbedarfseinesJmmobllienportfolio$. das nicht Wie bei deröffentHchen Hand 

nach der Ausfall .. sondern zum Beispiel nach der Pl'äventivstrategie bewirtschaftet Wird, keine 

Aus$agengetroffen werden. 11 

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die vorstehel1daufgefOhrten sätze auS;

schließlich das Gebäude· betreffen und hierin keineinstandhaltungen von Betriebs .. und Ge

schtiftsausstattungen enthalten sind. Oie zusä~iche Einbeziehung der Aufwendungen fOr die 

Instandhaltung wnfür den Betrieb von· Pflegeeintichtungen notwendig.en betriebstechnischen 

Anlagen (z. B. Rufanisgen, Telefonanlagen etc.) sowie Einriohtungen und Ausstattungen dOrf

ten diesen Wert weiter anheben. 

Vor dem Hintergrund einet nach den landesteohtlichen Regelungen der meisten Bundesländer 

unters.teltten Nutzungsdauer von 50 Jahren kann zudem eine lediglich auf Ausfälfe reagierende 

Instandhaltung nach der .AusfaUstrategie" (wie sie der Untersuchung von Carölin Bahr zugrun

de lagen) nicht ausreichend sein,sondern es mUsste eine .Instandhaltung nach der .. Präventiv

s~rategieU erfolgen. 

4 Carotin Sahr: Realdatenanalysezum InstandhaltungsaufWand öffentlicher Hochbauten - Ein B.eitri3Qzur 
Budgetierung, Universitatsverlag Karlsruhe, 2008, $.183, 
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Damit erscheinen schon jeai: - den im Folgenden vorgenommenen empirischen Untersuchun

gen vorgreifend ~ Pauschalendeotlichoberhalb der in der Vergangenheit im Durchschniit übli

ehen 1 ,0 % bezogen a·uf die Indexierten Anschaffungs~/Herstetlungsko$ten erf<lrderlioo. Erste 

vorliegende Ergebnisse der paralfeferarbeitetenempirischen Untersuchungen bestätigen die 

vorstehenden Aussagen. Dies .gilt umso mehr,sls die von CaroUn Bahrermittelten Werte aus

schließlich die Gebiudeinstandhaltungohne Einbeziehung von Betriebs- und Geschäftsausstat .. 

tungen betrafen und zudem der AusfaffstrateglefQlgten. 

[\noemes.anheit . der AbschreIbungen auf die Gebäudesubstanz . der Pflegthelm und Liquidi· 

tätsprobletngtikaufgrund von Ignde!r@;QbfUchen Vorgaben zur Gebäydeabschreibung und LiWf

zeit von Darlehen 

Weiterhin ist ergänzend darauf hinzuweisen, dsssln vielen Bundesländern die AbschreIbungen 

auf die Gebäudesubstanz d(:Jr Pflegeheime in Höhe von 2 % der AnschaffUflgs-lHer

steUungskosten im Rahmen der8emessung der gesondert berechenbaren Investition$aufWen

dungen refinanziert werden. Dies entspricht· einer zugrunde ,gefegtenbetriebsgewötlnUchen Nut

zungsdauer von 50 Jahren. Die Erfahl1,Jngender jüngeren Vetgangenheitzeigen jedoch, dass 

insbesonde~ vor dem Hintergrund derkonzeptionelI~ Weite~ntwicklung In der Pflege soWie 

der in vielen 6unqeständem en~jckelten An,forderuogenan die Gebäudestrukturen (Insb. Ein

bettzimmerquoten, AnfOfderungenan Brandsohutz etc.), eine Nutzungsdauer von 50 Jahren 

nicht mehr realistisch erscheint. Pflegeimmobilien sind grundSätzlich keine Wohnbauten, .800-

dern Betrieb$gepäude. Betriebsgebäudesindsteuerlich gemäß §7 Abs. 4 Satz 1 NI'. 1 deß Ein

kornmensteuergesetzes (EStG) mit 3% (entspricht einer Nutzungsdauer von ca. 33 Jahren) 

abz~sohreiben.()ie aktuellen Erfahrungen zeigen zudem. dass Pflegeheime, die in den 1990er 

Jahren errichtet wordensind,aktuellingroßer Zahl zur Generalsanierungbzw.Abriss und Neu

bau anstehen bzw. entsprechende Maßnahmen in den letzten J.ahren durchgeführt worden 

sind. Vor diesem Hintergrund erscheioteine fOr die Refinahiierung.der .Gebäudeinvestitionen 

nach '/i$len landesrechUiQhen Regelungen zugrunde gelegte Apschre1bung von 2 % entspre

ohend einer Nvtzungsdauer von 50 .Jahrenniohtangemessen. Auch hierzu werden parallel auf 

der Grondlage der von der Sofidaris geführten Betriebs'lergletche (Benchmark) vorliegende Da

ten untersucht und ausgewertet Erste Ergebnisseb~$ti:itigen, dass eine AbsChreiburygsdauer 

von 50Jah~n saohlichnicht ang.ernessen und damifWirtschaftflch nicht vertretbar ist. 

FOrdie Träger von Pflegeheimen .ergibtsich in die$eniZusamrnenhangeine w$itere Problema

lfk, wenn ... Wie jnvialen tandesrechtliohen Rege1vngen vorgegeben -- zur Finanzietunglnve$ti.

tionenaufgenommene Oarlehenin einem·Zeftraurft von 25.t)is .30 Jahren.getilgt·werdert spUen. 
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Wenn die Gebäl.,ldeabschreibung mit 2 % (lineare Abschreibung) und damitUber einen Zeitraum 

vom 50 Jahren refinanziert wird,gleichzeitig aber die zur Finanzierung der Errichtung des Ge

bäudes aUfgenommenen Da.rtehen in 30 Jahren getilgt werden sollen, entsteht für die Träger 

unweigerlich eitle erhebliche Uquiditätslücke. da die Tifgungsfeistungen fOr die Darlehen aus 

den refinanzierten Abschreibungen finanziert werden müssen. Unter diesen Rahmenbedingun

gen sind nach 30 Jahren erst 60 % (30 )(2 %) der tnvestitionskosten refinanziert, es müssen 

aber 100 % der Darlehen getilgt werden. Dies führt bei einer Investitionssumme von z. B. 

5 Mio. EUR; die zu 100 % mit Darlehen finanziert wird nach 30 Jahren zu einer UquiditätslOcke 

in Höhe von 2 Mio. EUR (40 % der Investitionssumme). AusSicht der Triigermüssenhier drin

gend die Abschrelbungsdauem und ale Tilgungszelten aufejnanderabg~mmtwerden. 

9. Zusammenfassende Bewertung 

Durch die zum 1. Januar 2013 in Kraft getretene Änderung von§ 82 Abs. 2 und :3 8GB XI hat 

der BundesgesetzgeberaUf die Urteile des aso vOm 8. September 2009 $owie die heftige Kritik 

sowohl aus den Bundesfä·ndern als auch der Betreiber von PflegeeinrichtungEm reagiert. Hin

sichtlich der Aufwendungen fOr Instandhaltung und Instandsetzung hat der 8undesgesetzgeber 

den BundesländemausdrOcklich das Recht eingeräumt, die Instandhaltungs- und Instandset

zungsaufwendungen der Pflegeheime im Rahmen der landesrechtlichen Regelungen zur Ermitt

~ung der gesondert bereohenbaren Investitionsaufwendungen durch angemessene Pauschalen 

zuberQcksichtigen. Insoweit sind die Vorgaben des BSG in den Urteilen vom 

8. September 2009 auSdrücklich nicht mehr verbindlich anzuwenden. 

, 

Hinsichtlich der Finanzierung der Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung haben 

die vorstehenden Ausführungen eindeutig und zweifelsfrei gezeigt, dass einer gleichmäßigen 

Finanzierung auf der Grundlage angemessener Pauschalbeträge aus der SiCht all.er Betroffenen 

(Pflegebedürftige, Bundesländer und Träger von Pflegeheimen) eindeutig der Vorrang einzu

räumen ist vor einer zahlungsstrombezogenen Refinanzierung, die fOr aUe Beteiligten erhebli

ohe Naohteile und Risiken in sich birgt. Dabei sind insbesondere den Aspekten des Verbrau

cherschutzes und der Transparenz sowie dem Vergleich mit den Regelungen des Mietrechts 

besondere Bedeutul1Q beizumessen. Die Pflegebedürftigen sowie ihre Angehörigen würden es 

aus ihrer subjektiven Sicht alsintransparent und ungerecht empfinden, wenn diejenigen, die 

(zufälligerweise) zu Zeitpunkten die Einrichtul1Q nutzen, in denen größere Instandhaltungsauf

wendungen .anfaften, alleine fOr deren Finanzierung aufkommen müssen. Djes giltumso mehr. 
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als infolge der besonderen Förderung von ambulanten Angeboten die VefWeildauem in dersta

tionären Pflege in den letzten Jahren deutlich zurOckgegangen sind. 

Geht man davon aus, dass die Richter des Bundessozialgerichts mit ihren Entscheidungen 

auch den Schutz der Heimbewdhner vor OberhöhtenBelastungen mit Instandhaltungsaufwen

dungen verfolgt haben, kann dieses Ziel durch .angemessene Pauschalen uneingeschränkt er

reicht werden. Es werden sogar unangemessene Belastungen der Bewohner, die mehr oder 

weniger zufällig zum Zeitpunkt der Durchführung größerer Instandhaltungsmaßnehmen die Ein

richtung nutzen, vermieden .. Damit dienen angemessene Pauschalen in besonderer Weise den 

Aspekten des Verbraucherschutzes. Zudem vermeiden sie die Belegungsrisiken, die Betreibem 

von Pflege·immobUien im Eigentumsmodell durch stark schwaankende gesondert berechenbare 

'nvestitionsaufwendungen drohen. Auch wird die Ungleichbehandlung bzw. Benachteiligung der 

Betreiber von Pflegeheimen im Eigentumsmodelt und im MietmOdefl vermieden. 

Insgesamt sprechen damit alle Argumente fOr eine Finanzierung der in den gesondert bere

chenbaren Investitionsaufwendungen nach §62 Abs. 2 und 3 SGB Xl enthaltenen 'nstandhal

tungsaufWendungen durch angemessene Pauschalen. Ihnen ist damit eindeutig der Vorrang zu 

geben vor einer an den tatsächlichen Zahlungsstr6men orientierten Refinanzierung. die zudem 

einen erheblichen BOrokratieaufwand nach sich ziehen WOrde. 

Bel der Festlegung von angemessenen Pauschalen erscheinen dabei durchaus Regelungen 

denkbar und angemessen. die dem typischen Verlauf insbesondere grOßererlnstandhaltungs

aufwendungen folgend in den ersten Jahren nach Inbetriebnahme geringere und in den Folge

zeiten ansteigende Pauschalen vorsehen. Da rege1rnäßiggrößere Teile der Investitionsaufwen

dungen durch Darlehensaufnahme finanziert werden, WOrden in diesem Fall bei Annuitätendar

lehen im Zeitablauf steigende Instandhattungspauschalen mit infolge Tilgungsfortschritts sin

kenden Zinsaufwendungen korrelieren. Derartige Berechnungsmodelle WOrden im Sinne der 

Bewohner undBewohnerinnen zu einer weiteren Verstetigung der gesondert berechenbaren 

Investitionsaufwendungen fOhren. 

Siche.rung der zweckentsprechenden Verwendung pauschal finanzierter Instandhaltungsmitte.l 

Wichtig ef$cheintin diesem Zusammenhang die Sicherung der zweckentsprechenden Verwen· 

dung pauschal finanzierter Instandha1tungsmittel. 

Um sicherzusteUenf dass insbesondere in den ersten BetriebSjahrenangesparte MittelfOr In

standhaftungsaufwendungennicht anderweitig verwendet werdenj könnten die landesrechtl.i

chen Bestimmungen ergänzende Regelungen vorsehen, dass diese noch nicht verwendeten 
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Mitteln gesondert anzusammeln uhd entsJlfechendeVerbindlichkeiten in den ei~nzen auszu

weisen sind. O.amitwOrde sichergestellt. dass diese Mittel zu spiteren Zeitpunkten zur Finan ... 

zierung gr6ßererinstandhaitungsmaßnahmen zur VerfOgung stehen. Diese Verpflichtungen 

mOssten jedoch durch die Landesgeseageber so eindeutig8usgeprägt werden, dass die Ver

bindlichkeiten sowohl ertragsteuerlieh (zur Vermeidung von Ertragssteuerbelastungen bei ei

gengewerbtich titfgenBetreibem. durch die Teile der Gelder durch die Finanzbehördenabge

schöpft WOrden) als auchgemeinnatzigkeltsrechtliche (bei gemeinnutzigen Setreibem zur Ver

meidung von Problemen mit der Verpflichtung zur zeitnahen Mittelverwendung nach§ 55 Abs.1 

Nr. "5 der Abgabeoordnung) auch steuerlich anerkannt werden. 

11. 

Empirisch, Untersuchung 

1. Ziel der Untersuchung 

Wie die vorstehenden lunstischen undbetriebswirtschaftticl'len Untersuchungen zeigen, stellt 

sich in Bezug auf eine .pauschs.1e Förderung von befriebsnotwendi$en tnvestitionsaufwendun

gen die Frage, wie die Angemessenheit der Höhe der Pauscha1en nachgewiesen bzw. empi

risch OberprOft werden kann. Dies sofl nachfolgend 10r die Bereiohe AUfWendungen fOr Instand

haltung und Gebäudeabscnreibungen auf der Grundlage tatsächlicher Aufweriduhgen erfOlgen. 

2. Unsere Datengrundhige 

Oie SoUdaris verfügt über eine breite Basis empirischer Oateh,auf deren Grundlage insbeson

dere 8Vch im Bereich der stationären Altenhilfe jahresabsohtussorientierte Betriebsvergleiche 

erstellt werden. 

Um empirische Aussagen zur Angemessenheit von AufWendungen fOrlnstandhaltung und Ab

schreibungen fOr Gebttude treffen zu könnenl ist eine einrichtungs bezogene Analyse von Daten 

notwendig. In Zeiten einer zunehmenden Konzentration von Einrichtungen in TrägerverbUnden 

(Fusionen, üt>ertragungsvorgänge usw.) bei gleichzeitig abnehmender Benchte~tattung in Be
zug auf die Einzeleinrichtung wird die Informationsgewinnung zunehmend aufwendiger. 
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Die Sofidaris fOhrtden Belriebsvergleich für die stationäre Altenh/lteselt dem Jahr2005·konze.p

lionen unverändert dureh. Für den Betriebsvergleichwercien ausschließlich Daten auf Ebene 

der einzelnen Einrichtung ausgewertet, die sichaufgrund von na.ch handelsrechtfichen Kriterien 

aufgesteUten. und geprüften Jahresabschlüssen ergeben. In Bezug auf den Investitionsbereich 

werden hier insbesondere das Entgeft aus den gesondert berechenbaren Investitionsaufwen

dungen(im Folgenden auch .. lnvestitionskostensatzUgenannt), der Ertrag aus lnvestitlonskos

tenfOrderung, derfnstandhaltungsaufwand. der Mietaufwand. die Höhe der Abschreibungen und 

das Ergebnis im Invesfitionsbereiehabgefragt bzw.ermittelt Aus dem Sofidaris

Betriebsvergleich fOr das Land NRW ergebens/eh für die Jahre 2005 bis 2012 folgende Daten: 

353 202 
1$5 
11$ 
tez 15% 103 
171 15% 119 

92 
·2QH 182 f$.1$ 92 

lU9 15"" 

OieOatengrundiage bilden hierbei für das Land NRW in jedem Jahr Kennzahlen von mehr ats 

170 Einrichtungen. Ober das EntgeU fOrdiegesondert berechenbaren Investitionsaufwendun

gen je Tag werden die relevanten Kosten fUr die I nvestitionsällfWendung en gemäß 

§ 82 Abs. 2 Nr. 1 .. 5SGB XI in der stationären Einrichtung refinanziert. Dieses Entgelt ist im Be· 

trachtungszeitraum stetig angestiegen, Gleiches glltnatOrlich auch fOr den Ertrag aus den ge

sondert berechenbareninvestitionsaufwendungen, Diese stellen In 2012 15 % der Umsatzerlö

se der Einrichtungen dar. 

Ausgehend vom durch$chnittlichen.lnvestitionskostensatz des Jahres2Q05 hat sich dieserWert 

Ober den gesamten Zeitraum bis2012um6,03EUR bzw. 57.1 % erhöht Im Vergleich hierzu 

erhöhte sich der durChschnittliche Pflegesatz der Pflegeklasse 1 von 40,12EUR in 2005 auf 

45,86 EUR in 2012(+ 14,3%). Für den BereiohUnterkunft und Verpflegung ist eine Anhebung 

von 24,02 EUR In 2005 auf 29,36 EUR Jn2012,festZustellen (+ 22,2 %). 

Die Aufwendungen sowohl für Instandh~ltvng als auch for Abschrei.bungenhaben sIch grund ... 

sitzlich gegenläufig entwiekett. Vor dem Hintergrund der·umfangreichenlnvestitionstätigkeit der 

letzten Jahre sind die Abschreibungen gestiegen, während· sich dielnstandhaltungsaUfwendun

gen leicht rückläufig entwickelt haben. 
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Dieser Zusammenhang ist nicht zufällig. Der InvestitionsbereichgUt als strategischer Bereich. 

Neben fixen Aufwendungen (laufende AbsChreibungen, ZInsaufwendungen und laufende In

standhaltung)., ·die durCh vergangene langfristige Inv6s1itionsentsCheidungenveraniasst sind, 

wirken sich einmafigeSanierungsmaßnahmen jeweitsbei Durchführung der· Maßnahme aUf das 

Ergebnis aus. 

Urspr(lngUch warenesinsbesondere.umfangteiche tnstandhiilltungsmaßnahmen wie Fassaden

, Dach· oder Heizungssanietungen,die das Efgebnisder EinrichtungenmasSN .negativ belastet 

haben. Zur Finanzierupg dieser Maßnahmen mussten auch in eier Vergangenheit angesparte 

Mittel eingesetzt werden. Die 2000'erJahresind geprägt von umfangreichen Sanierungs- und 

Erweiterungsbaumaßnatlmen. die In den m~stenFällen zu einer Bifanzierungals Anfagever~ 

mögen und eben nicht zu AufWendungen tor Instandhaltung geführt haben, Im Zuge solcher 

umfangreichen Sanierungs- unc:t Urnbaumaßnahmen mit teilweiserEnlkernung von Teilen des 

Gebäudes wurden unter Umständehaber auch die oben beispielhaft genannten umfangreichen 

Instandhaltungs maßnahmen gleichzeitig mit durchgefjlhrt; Diese find im Zuge der Maßnahme 

im Regelfall nicht als Instandhaltungsaufwand erfasst worden. da zumeist die Schaffung eines 

veränderten/neuen Verrtiögensgegensfandesund nicht· die Sanierung des bishengenim Vor

derg·rundstand. 

Ausgehend von den Daten des Betriebsvergleiches für die Jahre 2005 bis 2012 sollen die Kos.,. 

ten für Gebäudeabsc:~ibungen und Jnstandhaltung naohf<>lgendC\ifferenziert analysiert wer

den. 

Hierfür lstes erfordertich, fUr das Datenjahr 20t2 einrichtungsbezogen die historischen An

sChaffungs-fHerstellungskostenfür die in Betrieb befindtiche Gebäudesubstanz und den Zeit

punKt der Inbetriebnahme der Gebäude festzuhalten. Des Weiteren wird für das Jahr 20t2 auch 

der Absohreibungsprozentsatlausder Anlagenbuchhaltung aufgenommen, 

Oie Entgelte für die gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen sind bisher nicht Be

standteil· der Pflegestatistik des Landes NRW. In der Studie "Heimentgelte bei der stationären 

Pflege in Nordrhein-Westfalen -ein Bundesländervergleich" aus dem Jahr 2007 wirdfOr Nord

rhein-Westfalen ein durchschnittliches Entgelt von 13,16 EURermittelt. Aus dem Sofidaris

BetriebsvergleichfOr NRW ergibt sich für das Datenjahr2007ein durchschnittliches Entgelt von 

13,80 EUR. Oie Abweichung beläuft sich auf 0,64 EUR bzw. 4,9 %. Oie von der Solidaris be

treuten Altenheime liegen damit mit ihrem EntgelfunwesentHch Obetdem in der genannten ·Stu· 

dieermitteften Entgelt.. Die DatengtUndlageist repräsentativ. 
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Während fOr den Solidaris~Betriebsvergleich des Jahres 2007 178 Einrichtungen aus NRW ein

bez:ogen wurden, beschränken wir unsfOr die differenzierte Analyse Ober den gesamten Zeit

raum auf 40 Einrichtungen, für die im obigen Zeitraum jährlich entsprechende Daten ermittelt 

wurden. 

Mit der genannten Anzahl von Einrichtungen wird tor das Jahr 2012 ein durchschnittliches Ent

gelt fOr die gesondert berechenbaren InvestitIonsaUfwendungen de$ Jahres 2012 von 

17,07 EUR repräsentiert. Dieser Durchschnittswert entspricht nahezu dem Durchschnittswert 

aus der gesamten Datenmenge von 16,59 EUR. 

Differenziert man die Einrichtungen nach dem Errichtungszeitpunkt bzw. Baujahr, so verteilen 

sich die Einrichtungen wie folgt auf die nachfolgenden Zeiträume: 

Baujahre 2003 - 2012 1993 - 2002 1983-1!D92 1973 - 1982 

Anzahl 11 13 9 1 

Hiemach sind 30 der 40 betrachteten Einrichtungen maximal 20 Jahre att Wie oben erläutert 

und weiter unten noch imDeteil gezeigt wird, sind viele der "neueren" Einrichtungen keine rei

nen Neu- sondem Umbauten. Dies zeigt. dass die Investitionsmaßnahmen mit Blick auf ihre 

NutzungSdauer einen Zeithorizont von 25 pis 33 Jahre aufweisen. 

In Bezug auf die Größe der Einrichtungen lassen sich folgende Angaben machen: 

Größe 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100 -109 110-119 120 -129 l2I 

Anzahl 2 Q 6 3 11 5 6 5 2 88 

Die Durchschnittsgröße beträgt hiernach 88 Plätze, 

In die detaillierte Untersuchung wurden Einrichtungen, die 1m Mietmodell (oder Investorenmo

deli) betrieben werden, nicht einbezogen. Hier fehlen die notwendigen Informationen zum rang

fristigen Anlagevermögen und zu den InstandhaUungsaufwendungen. 

3. Analyse zum Bereich Gebiudeinvestitionen 

a) Tatsächliche Investitionsaufwendungen für Gebäude Je Platz 

FOr das Jahr 201.2 wurden für den Stichtag 31, Dezember 2012 die historischen Herstellungs

kosten (HI<) fOr die Gebäude der einbezogenen Einrichtungen ermittelt Diese wurden dann 
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relativiert, indem diese durch die Platzzahl geteilt wurden. Es handelt sich um die reinen Ge

bäudekosten (ohne die Anschaffungskosten fOr Grund und Boden). 

Baujahre 2003-2012 1993-2002 1983-1992 197~ -1982 ~ 

Mittelwert Historische HK je Pfatz(TEUft} 88,S 99/71 12/5 79j 7 83;3 

Insgesamt liegt der Mittelwert fOr die Herstelfung.skosten der Gebäude bei 88,3 TEUR. Bei den 

Investitionen der Jahre .2003 bis 2012 handelt es sich in derOberwie.genden Zahl der Fälle um 

Umbaumaßnahmen.Diese wurden in der Anlagenbuchhaltung teilweise als .neuer Vermögens

gegenstand im Sinne des Handelsrechtes erfasst. Dies fUhrt dazu, dass die Fortschreibung der 

ursprüngliChen Herstellungskosten mit Abschluss der Umbaumaßnahme be endet wird und die 

Herstellungskosten für den Umbau zusammen mit dem Restbuchwert der ursprOngHchen Sub

stanz die neue Ausgangsbasis fOr die Abschreibungen bilden. Erfahrungsgemäß liegen diese 

neuen Herstellungskosten untet den Herstellungskosten fOr einen Neubau. Dies lässt sich deut

lich an dem RUckgang der historischen Anschaffungskosten für den Zeitraum .2003 bis 2012 

gegenOber dem Zeitraum 1993 bis 2002 abl.esen. Nicht erkennbar sind im Übergang varge-

nommene außerplanmäßige Abschreibungen auf die ursprüngliche Substanz. Diese wurde vor

genommen, weH Teife der ursprOnglichen Gebäudesubstanz durch den Umbau niCht mehr 

nutzbar waren. 

FOr die BaujahrelUmbaujahre 2003 bis 2012 stellen sich die historischen Anschaffungskosten 

im Einzelnen wie fotgt dar: 

Baujahr Mittelwert von Hist. HK I Platz (iEUR) 
2003 105.89 
2004 7534 
2005 7423 
2007 89.34 
2008 93,09 
2009 83.56 
2010 92,60 
2011 100,55 
Durchschnitt 1~,48 

Auf Basis der Auswertung fOr das Jahr 2012 ist ab dem Jahr 2004 ein kontinuierlicher Anstieg 

der historischen Herstellungskosten je Platz zu erkennen. Wie oben bereits ausgeführt, ergibt 

sich dieser Durchschnitt aus 17 der einbezogenen differenziert untersuchten Einrichtungen. 
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b) Refinaf1~ierlJng derinvestitionsaufwendungen fOrGebiude Je Platz 

DietatsachJichen Anschaffungs- bzw. Hel"$teHungskosten forGebäude je Platt solten nunmehr 

der tatsächlichen Refinanzierung gegenObergesteIlt werden. Oie Refinanzierung wurde den 

individuelt gOltigen fnvestitionskostenbescheiden (IB) des Jahres 2012entnomJ1'len. Hier Wird 

jeweils angegeben, auf Basis welchen Pro-Platzwertes die Gebäuc;teinvestitionen fOr die taufen

de Refinanzierung anerkannt werden. 

Die durchschnittliche Refinanzierung wird den Anschaffungs- bzw. HemellungskostenfOr Ge

bäude naCh Baulahrengegenübergestellt. 

1973-1982. 

'JJ.71 72,5 79,7 

2 75,2 71,4 

Auffällig ist, dass die tatst!ichlicheRefinanzlerung der Gebäudeinvestitionen unter den tatsäch

lichen Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten liegt. Die Träger der Einrichtungen haben damit 

grundsätzlich mehr in die Gebäude investiert. als Ober die laufende Investitionsfinanzierung 

refinanziert wird. Denkbar sind zum einen Investitionen, die bewusst Ober den refinanzierten 

Rahmen hinaus durchgeführt wurden (z: B.fOr .zusätzUche HäumHchkeiten). Zum anderen fässt 

sich hIeraus einenfCht vollständige Refinan:zietung der betriebsnotwendigen Investitionen ablei

ten. 

Diese Diskrapanzzwischen Refinanzierung und. tatsächlichen KOSitensollfür die aktuellsten 

Investitionen noch einmal genauer Oberprüft werden. FOr den fnvestitionszeitraum 2003 bis 

2012 soll dies hier dargestellt werden: 

MtttefWert von Hist AI( I Platz HEVFtl :Mittelwert von US: Bettenwert je PIatl(TEUR) 
2003 

15.34 79.00 
2005 
2007 

83,56 71.57 
201ti 
2011 10QSS 74,10 

88,48 7U2! 

Von den 17 Einrichtungen ist nur in einem Fall (das Baujahr 2004llegteinern Fall zugrunde) 

eine Refinanzierung festzustellen, die Ober den tatSächlichen InvestitionSikostenliegt.Seialten 

ObrigenEinriChtungel'l reiphte die Finanzierung nicht aus,urn die Ansanaffungs-, 

IHersteliungskosten:zufinanzieren. Im Durchschliittbeträgt die Unterdeckungje PJatz 

30 



§ Solidaris 

15,3 TEUR. Bei 80 Plätzen werden demnach 1.200TEUR der Anscnaffungs- bzw. Herstel

lungskosten fOr das durchschnittliche Altenheim nicht refinanziert. 

c) Die Nutzungsdauereinscbätzung des ordentlichen Kaufman·ns 

Oie Pfl~ebuehfOhrungsverordnung Sieht fOr votlstationäre Pflegeeinri<::htungen ·fOr die Aufstel

lung und den Inhalt des Jahresabschlusses die Anwendung einer Vielzahl von Vorschriften des 

Handelsgesetzbuches vor. FOr Einrichtungen. dte beispielweise von Kapitalgese'llschaijen be

trieben werden, jst die Umsetzung dieser Vorschriften bereits alleine auf grund der Rechtsform 

verpflichtend. Pffegeeinrichtungen haben damit gemäß den Vorschriften des Hanqelsgesetz.bu

ches folgende Bewerttingsgrundsätze ZUgrunde zu legen (§ 253 Abs. 3 Sätze 1 Ufld 2 HGB): 

"Bei Vermögensgegetl$tänden des Anfagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind 

die Anschaffungs- oder die HersteUungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. 

Der Plan muss die Anschaffungs- oder Hersteflungskostenauf die Gesohäftsjahre verteilen, in 

denen der Verm<>gensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann." 

Ergänzend ist hinzuzUfOgen, dass die Nutzungsdauerentscheidung, d. h. die Entscheidung Ober 

die Anzahl der Geschäftslahre, Ober die der Vermögensgegenstand abgeschrieben Wird. han

deIsrechtlich unabhängIg von der Refinanzierung der Einrichtung zu treffen ist. Die entschei

dung Ober die Nutzungsdauer ist aUeine auf Basis der voraussichtlichen tatsächtichen Dauer der 

Nutzung zu treffen. 

Davon zu differenzieren sind die fOr Gebäude steuerrechtlich fest vorgegebenen Abschrei

bungssät%e, die gleichwohl auch häufig in der Handelsbifanzals Orientierungswert herangez0-

genwerden. 

Oie Abschreibungssätze stellen sieh fOr die untersuchten Einrichtungen Wie folgt dar: 
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Baujahr Mittelwert von AfA...satz 
1962 0,03 
1983 Q,02 
1964 002 
1985 0.02 
1986 0,03 
1987 0,02 
1988 0.04 
1992 002 
1993 002 
1995 0,02 
1996 0,03 
2000 0,02 
2001 0,02 
2002 0,02 
2003 0,02 
2004 0,02 
2005 0,03 
2001 0,03 
2008 0,03 
2009 0,04 
2010 0,04 
2011 0,03 

Durehsehfl1tt 0.03 

Hiernach beläuft sich der durchschnittiiche Abschreibungssatz auf 3 %,Oie diesem Wert 

zugrunde liegende Nufzungsdauer beträgt 33 Jahre, Auffällig ist. dass insbesondere die Investi

tionen ab dem Jahr 2005 durchgängig mindestens mit 3 %, teilweise aber auch mit 4 % (25 Jah

re Nutzungsdauer) abgeschrieben werden. 

4. Analyse zum Bereich InstandhaltungsaufWendungen 

fUr die untersuchten 40 Einrichtungen werden nachfolgend die durchschnittlichen Aufwendun

gen "Ur Instandhaltung dem jeweiligen Minimum und Maximum des Auswertungsjahres gegen

ObergesteUt. 

AuswertlJOgsjahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 13 
Aufwand Instandhaltung (TEUR) Min. 12 13 17 15 13 12 14 13 14 

Aufwand Instandhaltung (TEUR) f6 109 110 107 109 97 97 107 113 100 

Aufwand Instandhaltung (TEUR) Male. 366 378 301 384 333 283 368 321 342 

Oas Minimum liegt im Durchschnitt um 92 TEUR unter dem Durchschnittswert, das Maximum 

dagegen um 238 TEUR Ober dem Durchschnittswert. Geht man von einer Spitzabrechnung der 

Instandhaltungsaufwendungen aus, so werden fOr den Durchschnittsaufwand von 106 TEUR 
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pro T~ (106 TEURdivlqiert durch 365 Tage bei 95% Belegung und 80 Plätzen) 3,82 EHR ab" 

gerechnet. Für den durchschnittlichen Maximalwert für Il1$tandhattung (342 TEUR) ergibt sich 

ein Tagessatz.von 12,33 EURje Tag, wohinge.gen fOrden Minimumwert 0,50 eURje Tag abtu;.. 

rechnen sind. Dieses Zahlenbeispiet bestätigt die miteinfr Spitzabrechnung von In$tandhal" 

tungsaufwendungen verbundenen negativen Konsequenzen allf den Wettbewerb zwischen den 

AttenhilfeträgeminS.zug auf sich kul'lfristig deutlich verändernde Preise und den Verbrau

cherschutz. Ein rur alle Marktteitnehrner einheitlich ermittetterangemEJSsener Pausohalbetrag ist 

einer Spitzabrechnung insofern deutlich vorzuziehen. 

Für die untersuchten Einrichtungen werden naChfolgend die durchschnittlichen Instandhaf.. 

tungsaufwendungen in Relation zu den Hersteflungskosten gestellt. 

AUswertu!'!9fliahr 2005 löOO . . . 2QQ1 ·2006 2009, 20:jO '2.011 2012 " Aufwand fn*ndhaltung (tSUR) 109 HG 1f>1 10$) 91 S7 101 11$ 106 
Instandhaltung 1 
,hlst: Hl1:rstellunasko$tef)in t'o 1.150 1 !ji 1,53 1 ~ß 1.1Q 109 117 124 132 

Der Mittelwert der durchschnittlichen Jnstandh$ltungS8ufwendungen fUf deng$samter\ Zeitraum 

belauft .sich auf 106 TEUR. Der niedrigste OurchsChnittsjahreswert Uegt bei 97 TEUR/ das Ma· 

ximum bei 113 TeUR 

DeI' zweite angegebene Wert stellt die durchschnittliche Relativgroße für das jeweilige Auswer

tungsjahrdar. FOr die Ermittlung des Wertes wurde ausgehend von dem jeweltigen Instandhal

tungsaufwand der E:inrichtung ein Oberleftungsschtitt vorgenommen. Von dem Aufwand für in

standhaltung wurde ein Anteil von 85 % dem Bereich der Geb"udeinstandhaltung zugerechnet, 

so dass 15 % des jeweiligen JahresaufWandes nicht in den endgültig ermittelten Wert eingeflos

sen sind. Diese SChlllsselung wird in NRW finamierungsseitig verwendet und erSCheint aus 

unserer Sicht zumindest sachgerecht. 

Die pauschale Aufteilung derlnstandhaJtul1gsaufwendungeh Wird UIllSO ungenauer, je höher der 

tatsächliche Aufwand für Instandhaltungaufgl\lnd von umfangreichen Gebäudesanierungen der 

Einrichtung ist. Im Ergebnis ist die Relativgröße aufgrund der Pauschalierung eher zu gering. 

o~ um die Instandhaltung für Einrichtungen und Ausstattungen korrigierte tnstandhaltungsauf

wand liegt fOr den obigen Erhebungszeitraum im Durchschnitt bei 1,32 % der ursprOnglichen 

HersteUungskosten für Gebäude. Der geringste Wert liegt bei 1.09 %. Das Maximum Ober elle 

EinrichtungenNegt bei 1,60 %. 

fn einem zweften Schritt wurde der Aufwand um den bei FortsQhreibung der Instandhaltungs

pauschalen angesetzten Indexwert korrigiert (Wiederbeschaffungskosten), so dass ein Wert vor 
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Fortschreibtmg auf Wiederbeschaffungsbasis ermittelt wurde. Der um die Jnflation korrigierte 

Wert für Gebäudeinstandhaltung ist insoweit geringer als der bereinigte Aufwand fOr Gebäude

instandhaltung (vgf. auch Veränderung des relativen Aufwandes). 

AQ.wertung_jahr 2005 ~O()e 2007 ZOO8 Z{)()Q 2010 2011 2Q12 0 
Aufwand Il1idandhsltung (TEUR) 109 110 107 109 97 $1 107 113 106 
Instaru:lhaltung I 
hiat H~tellungskO$tfm in % 1,39 136 13 119 099 097 1,04 108 1,17 

Der um die Instandhaltung fOr Einrichtung und Ausstattung und die Indexierung korrigierte Ge

bäudeinstandhaltungsaufwand liegt fOr den obigen Erhebungsteitraum im Durchschnitt bei 

1 J17 % der ursprOnglichen Herstellungskosten fOr Gebäude. Der geringste Wert liegt bei 

0,97 %. Das Maximum Ober alle Auswertungsjahre liegt bei 1.39 %. 

Wie weiter oben dargestellt, liegen die individuellen historischen Anschaffungs. b:tW. Herstel

lungskosten oberhalb der Refinanzierung der Kosten fOr die Gebäude, so dass man bei einer 

Ermittlung der durchschnittlichen Instandhaltungsaufwendungen auf Basis ,der refinanzierten 

Gebäudeherstellungskosten zu einem höheren Prozentsatz deslsufenden Gebäudeinstandhal

tungsaufwands kommen WOr"Cle. 

AlJswel1ungsjahr 2Q05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 
Instandhaltung I 
hiat. Hel"$teUungskosten in % 

ftlr eile Baujahre 2003 - 2012 0,41 0,67 0,65 0,79 0,80 0,77 0,95 1,00 0,82 
fOr die Baujahre 1993 ~ 2002 1,01 1,12 1,04 1,25 0,97 1,03 0,90 1,12- 1,05 
fOr die Baujahre 1983 ~ 1992 2,34 1,98 2.18 1,58 1,34 1,21 1,43 1,08 1,10 
für die Baujahre 1973 - 19.82 1,62 1.87 1,03 1,05 1,02 1,14 - - 1,32 

Oie Darstellung nach Baujahren zeigt den zu erwartenden VeriauHn Bezug auf den Aufwand für 

Gebäudeinstandhaltung (hier bereinigt um pauschalierten Abzug für Instandhaltung Einrichtung 

und Ausstattung und die IndeXierung der Aufwendungen auf Wiederbeschaffungskosten). FOr 

die jüngsten Gebäude stellt sich die durchschnittliche Gebäudeinstandhaltung auf 0,82 % der 

Herstellungskosten. Für die Baujahre 1993 bis 2002 liegt dieser Wert bei 1,05 %. Für die Ge

bäude, die den Baujahren 1983 bis 1992 zuzuordnen sindj stellt sich der Aufwand für Gebäude

instandhattungauf '1,7 % Im Mittel. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine FOrderung der fnstandhaltungsaufwendungen tor 

eine angemessene Refinanzierung der tatsächlichen Instandhaltungsaufwendungen deutlich 

Ober 1 % der tatsächliohen ursprünwichen Herstellungskosten liegen mOsste.Konkret müsste 

diese 1,2 % (bereinigt um die FortSchreibung von Wiederbeschaffungswerten) bzw.1 13 % (ohne 

Bereinigung) betragen. Zu berücksichtigen ist ferner. dass sich diese Pauschalen auf Grundlage 
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einer talsäeh"ehen Nuttungsdauer von 25 ..... 30 Jahr~nergeben ha~. Eine llingere Nutzungs

dauer wird immer roit einem deuttfch höheren tnstandha1tungsaufwandeinhergehen. 

6. Bewertung von umfangreichen Sanieru.ngsmaßnahmen im Zusammenhang mit der 

NutzungsdauereinSChätzung 

In den Jahren 2003 bis 2012 haben umfangreiche Umbau- und Sanjerungsmaßnahmen stattge

funden, diesicn bej den Investitionen in das Alllagevermögen niedergeschlagen haben. Mit 

diesen Maßnahmen geht eine Anhebung der Refinanzierung einher, was sich nicht auleiZt bei 

der EntwiCklung der deutliCh erhöhten Entgefte aus dEm gesondert berechenbaren Investitions

aufwendungen je Tag gezeigt hat. Von den 40 von uns Im Detail analysierten EiMrichtung!en 

wurden 10 Einrichtungen in diesem Sinne umgebaut. 

In der folgenden TabeJfe werden das ursprOngliche Baujahr und der Zei~punkt der Fertigstellung 

derUmbaumaßnahme.gegenObergestel1t. 

Nutzungsdauer 
Fertigstellung ab Elf'$ter 

Einrichtuna Inbetriebnahme Umbau h,betriebnahme 
1 1t;1ß7 2013 26 
2 1966 2002 aa 
3 1984 2001 17 
4 U:JS8 2010 22 
5 1977 2011 34 
6 1984 2009 25 
7 1980 2009 29 
8 1974 2010 36 
9 1983 2007 24 
10 1987 2007 20 

Durchschnitt 26.9 

Oie älteste noch nicht sanierte Einrichtung im Betriebsvergleich weist das Baujahr 1982 auf (30 

Jahre). 

Von den 17 Einrichtungen mit dem Baujahr 2003 bis 2012 sind neun Einrichtungen aus umfang

reichen Umbaumaßnahmen entstanden. Eine der obigen Einrichtungen hat die Maßnahme erst 
im Jahr 2013 fertig gestellt. Die übrigen acht der 17 Einrichtungen mit dem Baujahr .2003 bis 

2012 sind auf Neuba.umaßnahmen zurückzuführen. Im Durchschn~t betrug die Nutzungsdauer 
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für die obigen Einrichtungen in der ursprünglichen konzeptionellen Ausrichtung 27 Jahre. Als 

Abschreibungsprozentsatz entsprfAche dies 3,7 %. Der Vermögensgegenstand wäre dann mit 

Beendigung der Nutzungsdauer vollständig abgeschrieben. 

Bei einem Abschreibungssatz von 2 % sind zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Umbaumaß

nahme noch knapp die Hälfte der ursprOnglichen Hersfel1ungskosten als Vermögensgegenstand 

in der BUanz enthalten. Je nach tatsächlicher zukünftiger Refinanzierung der Maßnahme und 

weiterer Nutzung der bisherigen Substanz löst ein solcher Restbuchwert die Notwendigkeit au

ßerplanmäßiger Abschreibungen aus. 

Anhand der Obigen Auswertung der tatsächlichen Nutzungsdauer umfangreich. sanierter Einrich

tungen zeigt sich die Angemessenheit von Abschreibungssätzen, die zumindest um 3 % liegen. 

Diese Aussage ist Im Kontext der Rahmenbedingungen für stationäre PflegeeinrichtunQen nicht 

nur in NRW zu sehen. Diese Rahmenbedingungen haben die oben dargestellte umfangreiche 

Investitionstätigkeit in Bezug auf bestehende Pflegeeinrichtungen mit verursacht. Zu nennen 

sind hier zum einen deutlich veränderte fachliche Standards, die zu einer Anpassung von Ge

bäudestrukturen gefOhrt haben {z. B. Schaffung von Wohngruppenkonzepten usw.).Zum ande

ren sind die Vorgaben hinsichtlich der zu erfOltenden Einbettzimmerquote und der Barrierefrei

heit der Einrichtungen anzuführen. Solche gegenüber der uf$prQnglichen Konzeption vedinder

ten Rahmenbedingungen erfordern eine entsprechende Anpassung der Gebäudestrukturen. 

6. Hinweis auf die Finanzierung von Baumaßnahmen 

Eine Analyse der Angemessenheit von Abschreibungssätzen für Gebäudeinvestition~tn lässt 

sich nicht vollständig losgelöst von der Finanzierungssystematik von stationären Pflegeeinrich

tungen durchführen. Zu unterscheiden ist einerseits die bilanzielle Behandtung der Investitio

nen, fUr deren MaßgebHChkeit der Abschreibungssätze allein diebetriebsgewöhnliche Nut

zungsdauerausschlaggebend ist, und die Wie oben gezeigt bei rund 25 - 30 Jahren liegt. Da

von zu unterscheiden sind andererseits die über die Finanzierungssysteme der einzelnen Bun

desländer anzusetzenden Refinanzierungssäfze. die in der Regel bei 2 % liegen. 

Mit dem Übergang zur Subjektförderung sind die Umbau- bzw. Neubauinvestitionen grundsätz

lich zunächst mit Darlehen bzw. aus Eigenmftteln zu finanzieren und im Anschluss Ober die ge

sondert berechenbarenlnvestitionsaufiNendungen zu refinanzieren. Diese Finanzierungsform 

hat die Finanzierung Ober InvestitionszuschOsse ohne Rückzahlungsverpflichtungabgelöst. Oie 
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Darleheoszinsen werden regelmäßig in Hahe der anerkannten Investitionen im Entgelt fOr ge

sondert berechenbare Investitionsaufwendungen anerkannt. 

Auf Ebene der Zahlungsströme muss mit dem Zufluss der erwirtschafteten Abschreibungen auf 

die Gebäude die Tilgung der Darlehen finanziert werden. Kreditinstitute akzeptieren bezOglich 

der Darlehen nur rioch laufzeiten von rund 25 bis 30 Jahren. In dies"r Zeit sind die Darlehen 

vollständig abzulösen. Umgekehrt muss die Efnrichtung in dieser Zeit die Möglichkeit haben t dia 

Tifgungsleistungl;JO Ober die Abschreibungen zu erwirtschaften. Weioht der Tilgungszeitraum 

deutlich von dem Abschreiburigszeitraum ab,so kann es bei dem Darlehensschu1dner zu Uqui

ditätsproblemen kommen, wenn dieser die notwendigen Tilgungsleistungen nicht erwirtschaften 

kann. Die Kreditinstitute sind in ihren Bedingungen für Kapitalmarktdarleheninsofem bereits auf 

einen realistischen Nutzungszeitraum von .25 bis 30 Jahren Obergegangen. 

7. Zweckentsprechende Verwendung von Pauschalen zur Finanzierung von InsUlndhal

tungsmaßnahmen 

Wie weiter oben gezeigt, fOhren afle Formen einer an Ausgabeströmen orientierten Instandhal

tungsfinanzierung zu einer Verzerrung der Preisgestaltung der einzelnen Einrichtung und somit 

zu einer Marktverwerfung, die im Hinblick von Transparenzkriterien und Verbraucherschutzar

gumenten nicht zielfOhrend sind. Andererseits ist jedoch zu berOcksichtigen, dass sowohl Sozi

aneistungsträger als auch SeJbstzahfer eine Sicherheit über die zweckentsprechende Verwen

dung der geWährten Pauschalen fOr Instandhaltung haben wollen. Es soll verhindert werden, 

dass diese fOr zukünftige größere Instandhaltungsmaßnahmen zur VerfOgung stehenden Mittel 

fQrandereZwecke - insbesondere das Decken von Flnanzierungstockenim nach § 82 Abs. 1 i. 

V. m. §§ 84 und 87 SGB XI budgetfinanzierten Bereich ("sogenannter operativer Bereich) -

verwendet werden. 

Ein wirksamer Schutz gegen diese Fehlverwendung kann durch die Verpflichtung erreicht wer

den, die noch nicht zweckentsprechend fOr Instandhaltungsmaßnahmen bzw. fOr die Ersatzbe

schaffung verwendeten Mittel verbindlich zu stellen. Diese Mittel solften auf entsprechenden 

Bankkonten separat vom laufenden Geschäftsbetrieb gesammelt und verzinst werden. Wir ver

weisen hie.t'Zu ;:tusdrOcklieh auf diegteichgelagerte Systematik in der Krankenhausfinanzierung 

NRW hinsichtlich der pauschalen Fördermlttel tor kUrzfristige Anlagegoter nach § 21 KHGG 

NRW. 
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8. ZusammenfaAung 

Datenbasis 

Auf Basis des jahresabschlussorientierten BetrIebsvergleiches der SoUdaris soUten Aussagen 

zur Angemessenheit von Pausch.len fOr Gebaudeabschreibungen und InstandhaltungsaUfWen,.. 

dungen getroffen werden. Ausgehend von·grundsatzlichen Aussagen Ober dieAuswertungsjah~ 

re 2005 bis 2012 wurden Vierzig Einrichtungen im Detail analysiert. Die EinriChtungen werden 

stimtlich in NRW betrieben, und die Ergebnisse sind aufgrund der linderspezifischen Rahmen

beQtngungen auch vor diesem Hintergrund zu intetpretieren. GleiChWohl haben die Erkenntnis

se auch Bedeutun~ in den Obrigen Bundeslandem. 

Rückläufige Herstellungskosten je Plaalm Zeitablauf 

Das abgefaufene Jah~ehnt (hier zusammengefasst fOr die Jahre 2003 bis 2012) ·ist·durch ver

gleichsweise viele Umbaumaßnahmenbei bestehenden statl0nären PflegeeinriGhtungen ge

prägt. Bei den Umbaumaßnahmen zeigte siCh, daS$ die Anschaffungs .. bzw, Herstellungskosten 

je Platz .gegenOber dem vorherigen Jahrzehnt im Durchschnitt reduziert werden konnten. Der 

Mittelwer1der Herstellungskosten konnte von 99,17 TeUR auf 88,5 TEUR je Platz vermindert 

werden. 

Keine vOllstlndigeRefinanzierung der Herstellungskosten 

Die tatsächlichen HerstetlungsJ<ostenje Platz werden nicht vollständig Ober die Erträge aus der 

gesonderten Berechnung von InvestitionsaufWendungen der Einrichtungen refinanZiert. B~o

gen auf die Baumaßnahmen der Jahre 2003 bis 2012 liegt die Unterdeckung bei 15,$ TEURje 

Platz. Von den Herstellungskosten werden somit bei einem Pflegeheim rnit80 Betten rund 

1.200 TEUR nicht refinantiert.FQr die Baujahre 1993 bis 2002 ist die durchschnittliche Unter~ 

deckung mit 24,5 TEUR Je Platz noch höher. Nebentnöglichen einrjChtungsbezogen~nxusatz\i

ehen Maßnahmen kann hier von einer grundsatzlichen Unterrefinanzierung ausgegangen wer

den. 

Mindest8bschreibun.gssatz von 3 % 

Der durchschnittliche, sich an der betriebsgewöhnlichenNutzungsdauer orientierende Ab

schreibungsprozentsatzfOr die analy~ierten Einrichtungen beläuft sich auf 3%, Insbesondere 

fOrBaumaßnahmen, dia sb dem Jahr 2,OO5fertiQ gesteUt wurden, ist ein solcher Mindest

AbsehreibungssatzfestzusteUen. 
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Diese Abkehr Von ursprünglich längeren Nutzungsdaoem fässt sich aus der Erfahrung der Ein

richtungstt_er ableiten. Von den 40 untel'Suctlten EfnriobtvngensindtGEinrtchtungen etner 

umfangreichen Umbaumaßnahme Lll'Ite~ogen worden. die dazu . gefOhrf hat,dasseil16 .. neue" 

s.tationäre Pflegeeinrichtungentstandenist,DieEinnchtungen waren \:lisdahin durchschnittlich 

21 Jahre betriebenwordel1.B~einigtman die Grttt14gesamtheitvon40 Einrichtul1Qlen um die 8 

Neu1)auten der Jahre 2(031)is 2012 und die 13 Einrichtungen der Jahre 199$ bis 2002,soist 

die HälftederObt:lgenEinrichtutlgen nach durChschnittlich 27 Jahren umfang.reieh umgeb/ilut 

worden. 

Im O\:lrigeh Wird auf .die von den Kredltinstituten.itkzeptiertenDarfehensiaufzeiten verwtesen, die 

für die Tttgung nur l100hZeiträume von maximal 25 Jahren vorsehen. 

Nach· den obigen Erkenntnissen liegt die angemessene Ge:\:läudeabschrelbung b<!i minde$tens 

3%. 

Instandhaltungsaufwand $chwankendimZeitabfauf 

FOt den~reictt der tatsächlichen Instandhaltungsaufwendungenist in~xugauf die absolute 

Höhefestzustetlen,d.s diese im Setrachtungszeitraum :wisel1en dem DurChschflittswertfOr 

das Minimum von 14 TEUR und dem OUJ'ChsdmittswertfOr das MaX1fnUm von 342 TEUR im 

Jahr liegen. A.uS@ehend vonelnerS·pttzabrechnung der Refinanzierung von In$landhalt.ungs

aufwendvngenergibt sich auf Basis eInes l<atenderjahreseine Refinanzierung von pro Tag 

O,50EUR fOr d$S MlnirntJrn und von 12,33 EUR ~ürdas Maximum. Dass eine$QfeneSpitzab

rechnung zu wesentlichen Konsequenzen fOr den Wettbewerb zwischen den Einrichtul1gen und 

dem Verbrauotlflrschutzführt,istoffensichtlich. 

PilusChaUerte Refinanzl.rungvonGebiudeifl$tandhaltul'lgen 

Umgekehrtstetlt sich die Frage. wie hoCh eine paUSchalierte Refinanzien.ll1Q von lnstandha'~ 

tungsauf'wendungen sein müsste, damit die tatsächlichen Aufwendungen gedeckt wOrden. 

FOr den 8ere:ich der Irlstandhaltungsaufwendungen wird ein durohsChnittlicher Aufwand bezo

gen auf die tatsächlichen ursprünglichen HersteUungskosten von 1,32 % ermittelt Bereinigt man 

dentatsäohlichen Al.lfwsndum die Fortschreibung auf BaSis von Wiedetb(!sch affungsWerten , so 

verminderfsich de:r durchschnittliche fnstandhaltungsautwand auf 1,17 %, Dieser ist nachweis

Ilchumsogeringer, je jül1ger die .Baumaßname ist und ·ümgekehrt. 
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Bezogen auf die Investitionskostenförderung in NRW ist hiernach festzustellen, dass sowohl die 

Refinanzierung von Gebäuden in Bezug auf die tatsächlichen Herstel1ungskosten al.s auch die 

laufende Finanzierung von Instandhaltungsaufwendungen unzureichend sind. 

Kötn, 29. April 2014 
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